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Erfolge liberaler Landespolitik 
2006/2008 

 
Die Perspektiven wirtschaft-
licher Entwicklung für das 
Jahr 2009 haben sich in der 
zweiten Jahreshälfte 2008 kon-
tinuierlich verschlechtert. Rech-
nete man zur Jahresmitte (als 
der Landeshaushalt 2009 aufge-
stellt wurde) noch mit einem 
Wirtschaftswachstum in der 
Größenordnung von 1,2%, wur-
de diese Annahme mit der No-
vember-Steuerschätzung auf 
ein reales Wachstum von 0,2% 
heruntergesetzt. Gegenwärtig 
schwanken die Prognosen zwi-
schen einem Rückgang der 
Wirtschaftsleistung um 0,8% 
(Bundesbank) und einer tiefgrei-
fenden Wirtschaftskrise mit ei-
ner negativen Entwicklung von 
4%. Die Finanzmarktkrise hat 
begonnen, sich auf die reale 
wirtschaftliche Entwicklung nie-
derzuschlagen. 
 
Der Entwurf für den Haushalt 
2009, der in den nächsten Wo-
chen im Parlament beraten 
wird, konnte anhand der Daten 
der Steuerschätzung vom No-
vember dennoch so gestaltet 
werden, dass er – wie schon der 
Haushalt des Jahres 2008 – 
ohne Kreditaufnahme ausge-
glichen werden konnte.  
 
Da in der Vergangenheit Vor-
sorge getroffen worden war und 
Steuermehreinnahmen nicht 
unmittelbar in neue Ausgaben-
programme geflossen waren, ist 
es möglich, trotz schwierigerer 
Rahmenbedingungen neue Ak-
zente im Bereich der Bil-
dungspolitik und der Kin-
derbetreuung zu setzen und 
die Finanzierung der Qualitätsof-

fensive Bildung (s. Kapitel Bil-
dung) und des mit den Kommu-
nalen Landesverbänden verein-
barten Ausbaus der Kleinkind-
betreuung (s. Kapitel Soziales) 
sicherzustellen. Beide Projekte 
sind – durch die Bildung ent-
sprechender Rücklagen – schon 
jetzt bis 2012 finanziert. 
 
Mitte Dezember hat die Koalition 
angesichts der erheblichen Risi-
ken der konjunkturellen Ent-
wicklung vereinbart, unter Ein-
beziehung der Kommunen ein 
eigenes, die Bemühungen des 
Bundes ergänzendes Infra-
strukturprogramm Baden-
Württemberg aufzulegen. Ziel 
ist es, den Arbeitsmarkt zu sta-
bilisieren und Beschäftigung 
zu sichern, indem öffentliche 
Investitionen verstärkt und in 
das Jahr 2009 bzw. die erste 
Jahreshälfte 2010 vorgezogen 
werden. 
 
Eine dauerhafte Belastung des 
Landeshaushalts soll damit nicht 
verbunden sein: Sowohl für In-
vestitionen des Landes wie für 
die Bezuschussung kommunaler 
Investitionen über den kommu-
nalen Investitionsfonds des 
Landes (KIF) soll gelten, dass 
jetzt zusätzlich realisierte Vor-
haben durch geringere Aufwen-
dungen in den Jahren 2011 bis 
2013 kompensiert werden, so 
dass das gesamte Programm 
über einen Fünf-Jahres-
Turnus hinweg haushalts-
neutral ausgestaltet wird. Ne-
ben dem Vorziehen von Investi-
tionen des Landes und der 
Kommunen im Umfang von 
knapp einer Milliarde € (bis zu 

350 Mio. € Land, 300 Mio. € 
KIF, in etwa gleich viel von 
kommunaler Seite) ist vorgese-
hen, den seither im Haushalt 
verankerten Bürgschaftsrah-
men von 150 Millionen € um 
350 Millionen € zu erhöhen, 
um Unternehmen gegebenen-
falls auf diesem Weg Unterstüt-
zung gewähren zu können. 
 
Niemand kann Garantien dafür 
geben, in wie weit dieses Pro-
gramm dazu beiträgt, den wirt-
schaftlichen Abschwung abzu-
mildern und möglichst rasch 
wieder auf einen Pfad positiver 
Wirtschaftsentwicklung zurück-
zufinden. Untätigkeit aber konn-
te keine vernünftige Alternative 
sein. Die FDP hat aber in be- 
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sonderem Maße darauf hinge-
wirkt, dieses Programm so aus-
zugestalten, dass es mit den 
grundsätzlichen Zielen liberaler 
Haushalts- und Finanzpolitik 
vereinbar ist. Es bleibt bei dem 
Ziel, auch in den kommenden 
Jahren die Haushalte so zu ge-
stalten, dass sie ohne Kreditauf-
nahmen ausgeglichen werden 
können.  
 
Vor diesem Hintergrund ist es 
umso wichtiger, dass es uns in 
den vergangenen Jahren gelun-
gen ist, in einer Reihe von Punk-
ten Weichen zu stellen, die er-
heblich dazu beitragen, den 
Kurs von Haushaltskonsoli-
dierung und Zukunftsvor-
sorge auf Dauer zu stellen: 
 
Wir haben seit dem Jahr 2007 
ein grundsätzliches Verbot 
der Neuverschuldung in der 
Landeshaushaltsordnung veran-
kert – ursprünglich auf 2011 
terminiert, dann auf 2008 vor-
gezogen. 
 
Ohne einen konsequenten Kurs 
der Konsolidierung des Haus-
halts, ohne die wiederholten 
Einsparrunden der letzten Jahre 
wäre dies gar nicht möglich ge-
worden.  
 
Und wenn wir allen zusätzlichen 
Ausgabewünschen, die die Ver-
treter der Opposition in all die-
sen Jahren an uns herangetra-
gen haben, Folge geleistet hät-
ten, wäre die Neuverschuldung 
Null ein vermutlich auf ewig 
unrealistisches Ziel. 
 
Wir haben es aber nicht beim 
Vorziehen des grundsätzlichen 
Verbots der Neuverschuldung 
belassen, sondern haben ergän-
zende Regelungen eingeführt, 
die die möglichen (und notwen-
digen) Ausnahmen vom Ver-

schuldungsverbot noch restrikti-
ver gestalten:  
 
Zum einen verpflichten wir uns, 
jegliche Neuverschuldung von 
vornherein mit einem Tilgungs-
plan zu verknüpfen, der eine 
Rückführung dieser Verschul-
dung spätestens innerhalb von 
sieben Jahren vorzusehen hat.    

 
Und zum zweiten werden Kre-
ditaufnahmen, durch die die 
zum Jahresende 2007 beste-
hende Höhe der Verschuldung 
überschritten werden könnte, 
nur noch in zwei Fällen möglich 
sein: nämlich bei einem durch 
die amtliche Steuerschätzung 
prognostizierten Rückgang der 
Steuereinnahmen um mindes-
tens 1%, also z.B. bei einer gra-
vierenden Rezession, oder bei 
Naturkatastrophen und ver-
gleichbar schwerwiegenden Er-
eignissen. 
 
Die FDP hat immer darauf ge-
drungen, ein entsprechendes 
Regelwerk nicht nur in die Lan-
deshaushaltsordnung aufzu-
nehmen, sondern die Grundzü-
ge der Regelungen zur Begren-
zung und zum Abbau der Ver-
schuldung auch in der Verfas-
sung zu verankern. 
 
Ob dies im Rahmen der Arbeit 
der Föderalismuskommissi-
on II noch möglich sein wird, 
ist eher zu bezweifeln. Notwen-
dig aber sind entsprechende 
Regelungen, die sich gerade 
auch in wirtschaftlich schwieri-
geren Zeiten bewähren müssen, 
ohne Zweifel auch weiterhin. 
Wir jedenfalls lassen keinen 
Zweifel daran, dass wir eine 
eigenständige baden-
württembergische Regelung zur 
Schuldenbegrenzung in der 
Landesverfassung wollen, 
falls die Föderalismuskommissi-

on II hier zu keinen Ergebnissen 
kommt. 
 

*** 
 
Die FDP hat seit langem darauf 
gedrängt, für neu einzustellende 
Beamte einen Pensionsfonds 
zu bilden, um die Versäumnisse 
der 70er Jahre, die den Landes-
haushalt heute so hart treffen, 
nicht zu wiederholen. Denn die 
steigenden Pensionsleistungen 
sind im wesentlichen verursacht 
durch Stellenvermehrungen, die 
– schwerpunktmäßig bei den 
Lehrern und der Polizei – vor 
allem in den 70er Jahren statt-
gefunden haben.  

 
Es wäre nicht fair, die Belastung 
des Haushalts durch steigende 
Pensionsverpflichtungen – ver-
ursacht  ohne Zweifel zu alle-
rerst durch das Versäumnis der 
Politik, rechtzeitig Vorsorge zu 
treffen -  jetzt dadurch loswer-
den zu wollen, dass sie – wie es 
insbesondere die Grünen immer 
wieder vorschlagen - vor allem 
den Pensionären selbst auferlegt 
würden.  
 
Der Durchbruch ist erreicht: Der 
Pensionsfonds wird mit einem 
Grundkapital von 500 Millionen 
Euro ausgestattet; und vom 
Jahr 2009 an wird für jeden neu 
eingestellten Beamten ein Be-
trag von 6.000 € pro Jahr an 
den Fonds abgeführt. Das ist ein 
ganz wesentlicher Schritt, um 
Vorsorge für weiter steigende 
Pensionsleistungen zu treffen.  
 
Auch wenn die Regelungen im 
einzelnen noch nicht perfekt 
sind - der abzuführende Betrag 
ist noch zu niedrig angesetzt, 
um die Versorgungsausgaben 
als Teil der Personalkosten in 
vollem Umfang transparent zu 
machen und genau der Periode 
zuzuordnen,  in der sie tatsäch-
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lich verursacht und begründet 
worden sind – ist der Pensions-
fonds ein Schritt hin zu mehr 
Transparenz, zu größerer Haus-
haltswahrheit und Haushalts-
klarheit, und ein Beitrag zu einer 
nachhaltigen, generatio-
nengerechten und zukunfts-
orientierten Haushaltspoli-
tik.  
 

*** 
 
Im Rahmen einer Vereinbarung 
zwischen dem Land und den 
Kommunen, die auch ein Ein-
vernehmen über die Ausgestal-
tung des kommunalen Finanz-
ausgleichs bis zum Jahre 2010 
beinhaltete, war im Herbst 2006 
verabredet worden, das in der 
Landesverfassung bereits ent-
haltene Konnexitätsprinzip 
durch eine Änderung der Ver-
fassung und durch eine ergän-
zende gesetzliche Regelung zu 
präzisieren und zu erweitern. 

Ferner wurde vereinbart, die 
Rechte der Kommunen in einer 
von Land und Kommunen einge-
richteten „Gemeinsamen Fi-
nanzkommission“ und die Stel-
lung der kommunalen Landes-
verbände in Verfahren einer 
Kommune vor dem Staatsge-
richtshof zu stärken.  
 

Mit den im letzten Jahr verab-
schiedeten Gesetzen wird er-
reicht, dass auch 

• vom Land veranlasste nach-
trägliche Änderungen lan-
desrechtlich übertragener 
Aufgaben, 

• die Übertragung neuer vom 
Land bisher nicht wahrge-
nommener Aufgaben und 

• eigene Anforderungen des 
Landes an die Erfüllung be-
stehender Aufgaben 

in den Anwendungsbereich des 
Konnexitätsprinzips fallen und 

damit bei wesentlichen Mehr-
kosten zu einem finanziellen 
Ausgleich für die Kommunen 
führen. Dasselbe gilt wenn das 
Land freiwillige Aufgaben der 
Gemeinden in Pflichtaufgaben 
umwandelt. 
 
Die Verbesserung der Stellung 
der Kommunen im Bereich von 
Konnexität und Konsultation war 
nicht nur ein zentrales Anliegen 
der kommunalen Landesverbän-
de, sondern immer auch wichti-
ges Ziel der FDP. Die entspre-
chenden Formulierungen unse-
res Landtagswahlprogramms 
sind 1:1 umgesetzt. Es ist ge-
lungen, die Finanzbeziehungen 
von Land und Kommunen in 
wesentlichen Teilen auf eine 
neue, verbesserte Basis zu stel-
len. 
 
 

Verwaltungsreform 
 
Seit Sommer 2007 liegen die 
Berichte der 44 Stadt- und 
Landkreise zur Umsetzung der 
Verwaltungsstrukturreform vor. 
Sie belegen, dass die Eingliede-
rung staatlicher Behörden in die 
Landrats- und Bürgermeisteräm-
ter eine liberale Erfolgsgeschich-
te ist. Das sehen inzwischen 
auch Gewerkschaften und Per-
sonalvertretungen so.  
 
Wir haben endlich eine Verwal-
tung, die nach dem Grundsatz 
der Einräumigkeit aufgebaut ist, 
die noch bürger- und kunden-
näher geworden ist. Die in die-
sem Jahr durchgeführte Evalua-
tion hat deutlich gemacht, dass 
grundsätzliche strukturelle Än-
derungen nicht erforderlich sind, 
sondern es in wenigen Berei-
chen lediglich einer Feinjustie-
rung bedurfte. 
 
In dem Bereich der Forstverwal-
tung konnten wir erreichen, 

dass es zum einen beim Ein-
heitsforstamt bleibt und zum 
anderen eine effektivere Bewirt-
schaftung des Staatsforstes in 
Form eines fiskalischen Landes-
betriebes erfolgen wird, sodass 
mittelständische Betriebe nicht 
benachteiligt werden. Dies ge-
schieht innerhalb der bestehen-
den Organisationsstruktur und 
ohne Änderungen beim Finanz-
ausgleich. 
 
Uns hätte auch bei der Schul-
verwaltung eine Feinjustierung 
gereicht, aber hier haben die 
Landratsämter, die Probleme bei 
der Umsetzung der Reform hat-
ten, nur halbherzig und auch 
viel zu spät ihre Bereitschaft zu 
einer Kooperationslösung be-
kundet. Die Leidtragenden sind 
jetzt die Landkreise, in denen es 
sehr gut funktioniert hat. Die 
bisher von den Staatlichen 
Schulämtern und den Landrats-
ämtern als unteren Schulauf-
sichtsbehörden wahrgenomme-
nen Aufgaben einschließlich die 
der Schulpsychologischen Bera-
tungsstellen gehen auf die neu 
einzurichtenden Staatlichen 
Schulämter als untere Sonder-
behörden über. Durch eine 
sorgfältige Wahl der Standorte 
für die Schulämter können wir 
gewährleisten, dass die gute 
Zusammenarbeit zwischen 
Schulverwaltung, Jugendhilfe 
sowie Sozial- und Gesundheits-
ämtern fortgesetzt wird. 
 
Die Aufgaben der Flurbereini-
gung bleiben bei den Landrats-
ämtern. Ziel war es auch in die-
sem Bereich, Wissen, Know-how 
und Ressourcen zu bündeln. 
Deshalb wurden auf unsere Ini-
tiative hin landesweit gemein-
same Dienststellen geschaffen. 
Dies erfolgte auf der Basis von 
Kooperationsvereinbarungen, 
sodass dieser Kompromiss auch 
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von allen Beteiligten mitgetra-
gen wird.  
 
 

Innere Sicherheit 
 
Die Polizei erhält auch zukünftig 
keine Gelegenheit, sich automa-
tisch auf private Kameras auf-
schalten zu können, wie dies 
vom Innenminister gefordert 
wurde. Eine flächendeckende 
Videoüberwachung wird es nicht 
geben. 
 
Die FDP/DVP-Fraktion hat ihr 
„Nein“ zu Online-
Durchsuchungen bei der Verab-
schiedung des neuen Polizeige-
setzes bekräftigt. Mittlerweile 
hat auch das Bundesverfas-
sungsgericht diese Auffassung 
bestätigt. Wir sind bereit, den 
Sicherheitsorganen das zu ge-
ben, was sie zur Bekämpfung 
der Terrorgefahr benötigen und 
stimmen allen erforderlichen 
Maßnahmen zu, die notwendig 
sind und mit der Garantie der 
Bürgerrechte im Einklang ste-
hen. Das bestehende und durch 
die Neurungen leicht modifizier-
te Instrumentarium reicht voll-
umfänglich aus, um Gefahren 
für die Bürgerinnen und Bürger 
und dem Rechtsstaat wirksam 
begegnen zu können.  
 
Statt überzogener, technisch 
nur schwer zu bewerkstelligen-
den und in ihrer Effektivität 
zweifelhaften Aktionen setzen 
wir vielmehr darauf, der Polizei 
das zu geben, was sie wirklich 
braucht, um den sich beinahe 
täglich ändernden Herausforde-
rungen begegnen zu können. 
Dazu gehört sowohl eine perso-
nelle Ausstattung, die es er-
laubt, die vorhandenen Maß-
nahmemöglichkeiten auszu-
schöpfen und mit der notwendi-
gen Sorgfalt vornehmen zu 
können als auch eine Ausrüs-

tung, die technisch auf dem 
aktuellen Stand ist und auch 
Leib und Leben der Polizeibeam-
tinnen und –Beamten schützt. 
Den Katalog der polizeilichen 
Maßnahmen haben wir im neu-
en baden-württembergischen 
Polizeigesetz den tatsächliche 
Gegebenheiten angepasst und 
weiter optimiert. Beispielhaft 
seien genannt: 
 
• Die Auskunftspflichten der 
Bürger wurden erweitert; künf-
tig müssen diese auch ohne 
Vorladung neben Name, Vorna-
me, Tag und Ort der Geburt, 
Wohnanschrift und Staatsange-
hörigkeit zukünftig auch Anga-
ben zur Sache machen, 
 
• die Videoüberwachung von 
größeren Veranstaltungen und 
Ansammlungen wird unter be-
stimmten Voraussetzungen er-
möglicht,  
 
• die Polizei kann satellitenge-
stützte Navigationssysteme 
(GPS) zur Positionsbestimmung 
einsetzen, 
 
• der Einsatz von Kfz-
Kennzeichen-Lesesystemen ist 
nur im Zusammenhang mit ei-
ner konkreten polizeilichen 
Fahndungsmaßnahme zulässig; 
eine Dauerkontrolle, wie ur-
sprünglich vom IM gewünscht 
und mittlerweile vom Bundes-
verfassungsgericht abgelehnt, 
gibt es nicht, 
 
• die präventiv-polizeiliche Tele-
kommunikationsüberwachung 
wird strikt ausgeschlossen; die 
Erhebung von Telekommunika-
tionsverbindungsdaten wird 
aber unter engen Voraussetzun-
gen zugelassen (richterliche 
Anordnung, Unterrichtungs-
pflicht des Betroffenen, Infor-
mation des Landtags, Evaluie-

rung, Befristung bis 
31.12.2012), 
 
•  der Einsatz des IMSI-Catchers 
wird zugelassen, 
 
• Vermögen kann auch schon 
dann eingefroren werden, wenn 
es im Vorfeld des Eintritts einer 
konkreten Gefahr für terroristi-
sche oder extremistische Straf-
taten eingesetzt wird, 
 
• Daten können an Polizei-
dienststellen des Bundes und 
der Länder übermittelt werden, 
 
• die präventiv-polizeiliche 
Wohnraumüberwachung wird an 
die Anforderungen des Bundes-
verfassungsgerichts angepasst, 
 
• auf Initiative der FDP wurde 
der Platzverweis in Baden-
Württemberg eingeführt; nach 
dem langjährigen Erfolg wird er 
nun endlich auch im Polizeige-
setz verankert. 
 
Baden-Württemberg ist zur Be-
kämpfung des Terrorismus gut 
aufgestellt. Unsere Maßnahmen 
richten sich nicht gegen friedli-
che und gesetzestreue hier le-
bende Muslime. Unsere Wach-
samkeit gilt vielmehr denen, die 
unter dem Deckmantel der Reli-
gion schwerste Straftaten pla-
nen. 
 
Die Kriminalitätsbelastung von 
5.694 Straftaten pro 100.000 
Einwohner hat sich auch im Jahr 
2007 auf dem niedrigen Niveau 
des Vorjahres stabilisiert. Im 
Vergleich dazu kamen im  Bun-
desdurchschnitt auf 100.000 
Einwohner 7.647 Straftaten; 
damit ist Baden-Württemberg 
auch weiterhin das sicherste 
Bundesland. Den Fahndungser-
folg der sog. „Sauerlandgruppe“ 
können sich zu einem Großteil 
die baden-württembergischen 
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Ermittlungsbehörden auf die 
Fahnen schreiben. Wir verfolgen 
eine Sicherheitspolitik in diesem 
Land, die ihre Hausaufgaben 
erfüllt hat und dafür sorgt, dass 
das Land auch weiterhin das 
sicherste in Deutschland ist. 
 
 

Justiz 
 
Baden-Württemberg verfügt 
über eine bürgernahe, moderne 
und leistungsfähige Justiz. 
Wenn es darum geht, innerhalb 
möglichst kurzer Zeit zu verläss-
lichen und qualitativ hochwerti-
gen Entscheidungen zu gelan-
gen, belegt unsere Justiz schon 
seit Jahren einen Spitzenplatz.  
In fast allen Bereichen liegt die 
durchschnittliche Verfahrens-
dauer unterhalb des Bundes-
durchschnitts. So dauerte ein 
Zivilverfahren vor den Amtsge-
richten in Baden-Württemberg 
im Jahr 2007 lediglich 3,7 Mona-
te (bei den Landgerichten: 5,9 
Monate), während die Bundes-
bürger durchschnittlich 4,5 Mo-
nate (bei den Landgerichten: 
8,2 Monate) warten mussten. 
Kurz: In Baden-Württemberg 
kommen die Bürgerinnen und 
Bürger schneller als anderswo 
zu ihrem Recht.  
 
Seit dem 1. Januar 2007 ist ein 
freier Träger bundesweit erst-
malig und flächendeckend in 
ganz Baden-Württemberg für 
die Erfüllung der Aufgaben der 
Bewährungs- und Gerichtshilfe 
verantwortlich. Die Aufsicht ver-
bleibt beim Justizministerium. 
Durch die Übertragung wollen 
wir in erster Linie eine verbes-
serte Effizienz und die Qualität 
der Bewährungs- und Gerichts-
hilfe nachhaltig sichern. Hierbei 
setzen wir auch auf einen ver-
stärkten Einsatz Ehrenamtlicher. 
Dass sich der von uns einge-
schlagene Weg zudem bereits 

im ersten Jahr positiv auf die 
Kostenstruktur auswirkt und wir 
beachtliche Kostensenkungen 
verzeichnen können, gibt uns 
Recht.  
 
Wir werden in einem dreijähri-
gen Pilotprojekt künftig offene 
Geldforderungen der Justiz mit 
Hilfe privater Dienstleister noch 
intensiver verfolgen, weil es sich 
das Land nicht leisten kann, 
Jahr für Jahr auf Beträge in Mil-
lionenhöhe zu verzichten. Wir 
werden alle möglichen Mittel 
ausschöpfen, bevor Forderun-
gen gegen säumige Schuldner 
bei der Landesoberkasse Baden-
Württemberg ausgebucht und 
als uneinbringlich nicht mehr 
weiter verfolgt werden. Mit die-
sem Projekt betritt Baden-
Württemberg einmal mehr Neu-
land. Es gibt bundesweit nichts 
Vergleichbares. 
 
Wir wollen das Gerichtsvollzie-
herwesen grundlegend refor-
mieren und haben einen ent-
sprechenden Gesetzentwurf auf 
den Weg gebracht. Wo derzeit 
Berufsbeamte  tätig sind, soll 
der Gerichtsvollzieher künftig 
lediglich mit den entsprechen-
den Hoheitsrechten beliehen 
werden und im übrigen wie ein 
Freiberufler tätig sein. Die Ge-
richtsvollzieher sollen auf eigene 
Rechnung arbeiten und unter-
einander in einem geordneten 
Wettbewerb stehen. Über das 
jetzige System herrscht Unzu-
friedenheit bei den Kunden; es 
fehlt ein gesunder Wettbewerb. 
Selbst durch die Aufstockung 
des Personals in Baden-
Württemberg um 25 % in den 
vergangenen Jahren konnten 
die Probleme nicht gelöst wer-
den. Die Effizienz der Zwangs-
vollstreckung ist mittel- und 
langfristig nur durch Leistungs-
anreize für die Gerichtsvollzieher 
zu steigern.  

 
Die landesweit 672 zum Teil bei 
den Kommunen angesiedelten 
Grundbuchämter werden wir im 
Rahmen der Notariats- und 
Grundbuchreform bis spätestens 
1. Januar 2018 auf insgesamt 
elf Standorte bei den Amtsge-
richten konzentrieren. Es war 
uns dabei besonders wichtig, 
auch strukturschwächere Regio-
nen zu berücksichtigen. Mit der 
derzeit erfolgenden Umstellung 
auf das elektronische Grund-
buch wird die Grundbuchfüh-
rung auf die Amtsgerichte Tau-
berbischofsheim, Maulbronn, 
Achern, Emmendingen, Villin-
gen-Schwenningen, Schwäbisch 
Gmünd, Heilbronn, Waiblingen, 
Böblingen, Sigmaringen und 
Ulm übertragen. Für die Bürge-
rinnen und Bürger wird sich 
dabei nichts ändern, da wir die 
Digitalisierung des Grundbuch-
bestandes forcieren und den 
Gemeinden die Einrichtung einer 
Grundbucheinsichtstelle ermög-
lichen werden. Wo die Grund-
buchführung stattfindet, ist da-
mit letztlich unerheblich. 
 
Im Jahr 2008 hat das Land auch 
die ersten fünf von insgesamt 
25 freiberuflichen Notarstellen 
im badischen Rechtsgebiet be-
setzt. Bislang waren in Baden 
ausschließlich beamtete Notare 
im Einsatz. Erstmalig können 
nun freiberufliche Notarstelle im 
badischen Rechtsgebiet besetzt 
werden. Im Gegensatz zu den 
staatlichen Notaren arbeiten die 
freien Notare als öffentliche 
Amtsträger auf eigene Rech-
nung aber auch auf eigenes 
Risiko. Bei diesen 25 freien No-
taren für Baden wird es aber 
nicht bleiben. Denn nach jahre-
langen Verhandlungen mit unse-
rem Koalitionspartner um den 
Übergang in ein freies Notariat 
in ganz Baden-Württemberg 
haben wir endlich den Durch-
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bruch geschafft. Die hierzu not-
wendigen Änderungen im Bun-
desrecht haben wir bereits aufs 
Gleis gesetzt.  
 
Der Unternehmensjurist ist ein 
Beruf mit Zukunft. Deshalb un-
terstützen wir ausdrücklich die 
Einführung des als „Mannheimer 
Modell“ bekannt gewordenen 
Bachelor-Studiengangs zum 
Unternehmensjuristen. Juristi-
sche und wirtschaftswissen-
schaftliche Elemente sollen un-
gefähr im Verhältnis 70 zu 30 
kombiniert werden. Das Straf-
recht tritt dabei ganz, das öf-
fentliche Recht im Wesentlichen 
in den Hintergrund. Das Zivil-
recht soll ganz im Vordergrund 
der Ausbildung stehen.  
 
Wir finden, dass sich Verbre-
chen nicht lohnen dürfen. Die 
Justiz sorgt deshalb konsequent 
dafür, dass Vermögensvorteile 
nicht beim Täter verbleiben. 
Auch im Jahr 2008 ist es der 
baden-württembergischen Justiz 
wieder gelungen, bei Kriminellen 
hohe Verbrechensgewinne ab-
zuschöpfen und damit erlittenes 
Unrecht vieler Opfer auszuglei-
chen. Bei Straftaten, bei denen 
es keinen Opferausgleich geben 
kann, kommen die gesicherten 
Beträge dem Land zugute. Im 
Jahr 2008 waren das bis zum 
Monat Oktober bereits rund 6,1 
Mio. Euro. 
 
Baden-Württemberg hat als 
erstes Land die Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts um-
gesetzt und den Jugendstraf-
vollzug auf eine gesetzliche 
Grundlage gestellt. Es geht uns 
darum, die Gemeinschaft dau-
erhaft vor Straftaten zu schüt-
zen, indem wir die jungen Ge-
fangenen möglichst gut zu ei-
nem Leben ohne Straftaten in 
sozialer Verantwortung erzie-
hen. Wir haben ein anspruchs-

vollen Jugendstrafvollzug ge-
schaffen, ohne uns von etwai-
gem Anspruchsdenken der Ge-
fangenen treiben zu lassen. 
Fördern und Fordern sind dabei 
prägende Erziehungsziele. Wir 
versuchen den jungen Gefange-
nen gemeinsame Werte wie 
Mitmenschlichkeit, Rücksicht, 
Disziplin und Ordnung zu ver-
mitteln und sie bekommen in 
der Haft ein Recht auf Arbeit 
und Ausbildung.  
 
Das Jugendstrafvollzugsgesetz 
ist auch die Basis für das „Pro-
jekt Chance“, eine bundesweit 
einmalige Form von modernem 
Jugendstrafvollzug außerhalb 
von Gefängnismauern mit 
strengem Tagesablauf in Creg-
lingen und Leonberg. Beide Pro-
jekte sind jetzt nicht nur gesetz-
lich, sondern auch dauerhaft 
finanziell abgesichert.  
 
Mit dem Haftplatzentwicklungs-
programm „Justizvollzug 2015“ 
stellen wir die Weichen für die 
Modernisierung des Justizvoll-
zugs in Baden- Württemberg. 
Wir können bis zum Jahr 2015 
eine ausreichende Zahl von 
Haftplätzen schaffen, die den 
verfassungsrechtlichen Anforde-
rungen genügen. Das Baupro-
gramm hat ein Gesamtvolumen 
in Höhe von 285 Mio. Euro. Es 
sieht Neubauten in Offenburg 
und in Rottweil, Erweiterungen 
an fünf Standorten, u.a. in den 
Justizvollzugsanstalten Stutt-
gart-Stammheim, Ravensburg 
und Mannheim, sowie die 
Schließung von 13 kleineren 
Anstalten vor. Zentraler Bau-
stein des Programms, durch das 
insgesamt rund 1.200 zusätzli-
che Haftplätze entstehen, ist die 
derzeit im Bau befindliche neue 
JVA Offenburg, die im Jahr 2009 
in Betrieb genommen werden 
soll. Die Anstalt wird 440 Haft-
plätze im Regelvollzug und 60 

Haftplätze in einer sozialthera-
peutischen Abteilung umfassen 
und als erste Vollzugsanstalt im 
Land mit einem modernen Stör-
system zur Verhinderung von 
Mobilfunkverkehr ausgestattet. 
Für den Betrieb der JVA Offen-
burg ist eine Teilprivatisierung 
überall dort vorgesehen, wo sich 
die Aufgabenerledigung auf Tä-
tigkeiten beschränkt, denen kein 
Zwangs- oder Eingriffscharakter 
zukommt. Dazu zählen die Be-
schäftigung von rund 230 Ge-
fangenen, die Organisation und 
Durchführung aller Reinigungs-
arbeiten, der Bereich der Küche, 
Wäscherei und des Gefange-
neneinkaufs, die medizinische 
Versorgung ebenso wie der So-
zialdienst, der psychologische 
Dienst, Freizeitaktivitäten und 
Sport. Auch die Schule und die 
berufliche Ausbildung müssen 
ebenso wenig wie die Fahr-
dienste oder die Essensausgabe 
für die Gefangenen zwingend 
von Beamten durchgeführt wer-
den. Insgesamt soll der private 
Dienstleister etwa 40 % des 
gesamten Aufgabenvolumens 
der Vollzugsanstalt abdecken. 
Alle maßgeblichen Sicherheits-
aufgaben sowie die gesamte 
Organisationseinheit und die 
Leitung der Anstalt verbleiben in 
staatlicher Hand.  
 
Neben einem modernen Straf-
vollzug unterstützen wir aber 
auch verschiedene Programme 
zur Haftvermeidung. Durch das 
Projekt „Schwitzen statt Sitzen“ 
sparen wir etwa 200.000 Haft-
tage pro Jahr, das entspricht 
einer Vollzugsanstalt mit rund 
500 Haftplätzen. Vor allem aber 
muss niemand ins Gefängnis, 
der dort eigentlich gar nicht 
hingehört. Manchem wird sogar 
eine echte Chance zum Neuan-
fang gegeben, indem er lernt, 
sich wieder regelmäßiger Arbeit 
zu stellen. Und: die gemeinnüt-
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zige Arbeit kommt der Allge-
meinheit zugute. Um die lan-
desweite Vermittlung der ge-
meinnützigen Arbeit kümmert 
sich seit dem Jahr 2008 das 
„Netzwerk Straffälligenhilfe in 
Baden-Württemberg“, ein Zu-
sammenschluss aus dem Badi-
schen Landesverband für soziale 
Rechtspflege, dem Verband Be-
währungs- und Straffälligenhilfe 
Württemberg e.V. und dem 
Deutschen Paritätischen Wohl-
fahrtsverband – Landesverband 
Baden-Württemberg. Eine wei-
tere Möglichkeit zur Haftvermei-
dung ist der Einsatz der soge-
nannten „elektronischen Fußfes-
sel“, die wir schon bald in einem 
Modellversuch erproben wer-
den. Ersatzfreiheitsstrafen kön-
nen auf diese Weise vollstreckt 
werden, ohne die zu Geldstrafen 
Verurteilten mit dem Umfeld 
einer Justizvollzugsanstalt in 
Berührung zu bringen. Zugleich 
planen wir, diese moderne 
Technik auch zur Entlassungs-
vorbereitung einzusetzen. 
 
Zusammen mit anderen Ländern 
haben wir einen Gesetzesvor-
schlag zum Verbot „gewerbli-
cher und organisierter Suizidhil-
fe“ erarbeitet. Der Wunsch je-
des Einzelnen, aus dem Leben 
scheiden zu wollen, ist von uns 
allen zu respektieren. Das ist 
eine höchstpersönliche Ent-
scheidung, die jeder für sich 
selbst treffen muss. Uns geht es 
darum, Geschäfte mit dem Tod, 
die unter dem Deckmantel der 
Humanität angestrebt werden, 
zu verhindern. Nach einem neu-
en Straftatbestand soll mit bis 
zu drei Jahren Freiheitsstrafe 
bestraft werden, wer ein Ge-
werbe betreibt oder eine Verei-
nigung gründet, deren Zweck 
oder Tätigkeit darauf gerichtet 
ist, anderen die Gelegenheit zur 
Selbsttötung zu gewähren oder 
zu verschaffen, und für diese 

öffentlich wirbt. Bei der Formu-
lierung der Strafnorm war uns 
wichtig, nicht automatisch alle 
von einem strafrechtlichen Ver-
bot zu erfassen, die zur Selbst-
tötung entschlossenen Men-
schen beistehen. Der behan-
delnde Arzt, ein Pfleger, der 
Partner oder ein Pfarrer, der 
sich für einen Sterbewilligen 
einsetzt, muss auch in Zukunft 
nicht befürchten, mit einem Fuß 
im Gefängnis zu stehen. Wer 
aber aus Profitsucht beim Ster-
ben hilft, soll bestraft werden. 
 
 

Integration 
 
Wir haben das Handlungskon-
zept zur Bekämpfung der 
Zwangsheirat entschieden vo-
rangetrieben. Was in manchen 
Familien mit Migrationshin-
tergrund als traditionelles und 
religiöses Instrument zur Festi-
gung familiärer Bindungen 
missverstanden wird, ist ein 
eklatanter Verstoß gegen die 
Menschenrechte, den wir nicht 
dulden können und wollen. Ziel 
unseres Maßnahmenkonzepts ist 
es, Migrantinnen davor besser 
zu schützen und sie durch ver-
stärkte Prävention und Aufklä-
rung über ihre grundlegenden 
Rechte besonders im häuslichen 
Umfeld zu informieren.  
Hierzu haben wir einen niedrig-
schwelligen Informationsflyer 
herausgegeben, der in erster 
Linie (potentielle) Opfer von 
Zwangsverheiratungen anspricht 
und ihnen Wege aufzeigt, wie 
sie sich in einer konkreten Be-
drohungssituation verhalten und 
an wen sie sich wenden sollten. 
Diesen Flyer werden wir auch in 
türkischer, arabischer sowie 
albanischer Sprache herausge-
ben. Eine niedrigschwellige In-
ternetseite mit vergleichbarem 
Inhalt sowie ein Verhaltensleit-

faden für Behörden werden fol-
gen. 
 
Wir wollen für alle Menschen, 
unabhängig von ihrer Herkunft 
und ihrem sozialen Hintergrund, 
gleiche Chancen für ihre Partizi-
pation am gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und 
politischen Leben schaffen. Da-
bei ist das Prinzip „Fördern und 
Fordern“ von zentraler Bedeu-
tung. Integration ist ein wech-
selseitiger Prozess und bedarf 
des Einsatzes beider Seiten, der 
Zuwanderer und der Einheimi-
schen. Weiterhin ist für uns das 
Beherrschen der deutschen 
Sprache der eigentliche Schlüs-
sel für eine erfolgreiche Integra-
tion. Mangelnde Deutschkennt-
nisse können zur Isolation und 
Abschottung führen. 
 
Es ist uns gelungen, diese Prin-
zipien in den Integrationsplan 
Baden-Württemberg einfließen 
zu lassen. Mit dem Plan ist eine 
wichtige Grundlage für die künf-
tige Integrationspolitik des Lan-
des geschaffen worden. Dabei 
umfassen die Maßnahmen des 
Landes insgesamt acht zentrale 
Handlungsfelder: Integration 
durch deutsche Sprache, schuli-
sche Bildung und Ausbildung; 
Hochschulwesen; Integration 
durch berufliche Aus- und Wei-
terbildung, Beschäftigung und 
Wirtschaft; Soziales, Wohnen 
und Gesundheit; Familie, Kinder 
und Jugendliche; Zusammenle-
ben; Sicherheit sowie Einbürge-
rung. Bildung und Ausbildung – 
die aus liberaler Sicht wichtigs-
ten Voraussetzungen für Chan-
cengleichheit und Integration – 
spielen im Plan eine herausra-
gende Rolle.  
 
Im integrationsplan Baden-
Württemberg werden nicht nur 
bereits laufende Maßnahmen 
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aufgeführt, sondern auch zu-
künftige Vorhaben benannt.  
 
So haben wir darauf hingewirkt, 
dass im vierten Lebensjahr für 
alle Kinder ein obligatorisches 
Sprachscreening und bei Bedarf 
eine Sprachstandserhebung mit 
entsprechender Förderung ein-
geführt wird. Die liberale Forde-
rung, zwischen Bildungseinrich-
tungen und Elternhaus eine 
Bildungsvereinbarung abzu-
schließen, ist auch in den Plan 
eingeflossen und wird nun um-
gesetzt.  
 
Es ist uns gelungen, die Bedeu-
tung der Lehrerausbildung für 
den schulischen Erfolg der Kin-
der mit Migrationshintergrund in 
den Vordergrund zu rücken. 
Unser Vorschlag, Lehramtsstu-
dierende als „Bildungs-Coaches“ 
einzusetzen und sie somit be-
reits in der Ausbildungsphase 
auf den Umgang mit Kindern 
mit Migrationshintergrund ge-
zielt und praxisorientiert vorzu-
bereiten, ist in den Landesinteg-
rationsplan aufgenommen wor-
den, und bildet somit eine wei-
tere Maßnahme, die wir im Land 
voranbringen.  
 
Die Überprüfung des Verfahrens 
zur Anerkennung von ausländi-
schen Abschlüssen sowie die 
Auslobung eines Integrations-
forschungspreises sind weitere 
Maßnahmen, für die wir uns 
eingesetzt haben und die als 
zukünftige Vorhaben der Lande-
regierung im Landesintegrati-
onsplan angekündigt werden.  
 
Im Rahmen der Nachhaltigkeits-
strategie Baden-Württemberg 
haben wir darauf hingewirkt, 
das Thema „Eltern mit Migrati-
onshintergrund“ als eine der 
wichtigsten Herausforderungen 
für unsere Gesellschaft in den 
Vordergrund zu rücken. Ein 

Konzept, das die Bildungsein-
richtungen und die Eltern mit 
Migrationshintergrund näher 
zusammenbringt, wird zur Zeit 
entwickelt.  
 
Der Sport leistet einen großen 
Beitrag zur Integration. Er hilft, 
Vorurteile abzubauen und 
schafft Brücken zwischen Men-
schen unterschiedlicher sozialer 
und kultureller Herkunft. Die 
interkulturelle Öffnung und die 
Stärkung der interkulturellen 
Kompetenz der Sportvereine 
sind dabei wichtige Herausfor-
derungen. Seit diesem Herbst 
2008 unterstützt der Integrati-
onsbeauftragte daher die Erwei-
terung der Fortbildungen des 
Württembergischen Landes-
sportbunds (WLSB) im Bereich 
Vereinsmanagement um das 
Modul „interkulturelle Öffnung 
und Kompetenz“.  
 
 

Wirtschaft 
 
Als erstes Bundesland gibt Ba-
den-Württemberg im Rahmen 
eines zweijährigen Modellver-
suchs 2008/2009 Innovati-
onsgutscheine an kleine Un-
ternehmen ausgibt. Für diesen 
Modellversuch stehen im Rah-
men des Zukunftsprogramms 
Mittelstand jährlich 3 Millionen 
Euro zur Verfügung. Damit sol-
len zunächst circa 800 Innovati-
onsvorhaben angeschoben wer-
den. Bei erfolgreichem Ab-
schluss des Modellversuchs soll 
das Instrument der Innovati-
onsgutscheine im Rahmen eines 
Förderprogramms längerfristig 
in der Mittelstandsförderung des 
Landes verankert werden. 
 
Unsere Forderung die wirt-
schaftsnahe Forschungsein-
richtungen mit Landesmitteln 
stärker zu unterstützen um de-
ren Leistungsfähigkeit und ihren 

Ausbau sicherzustellen, wurde 
durch den Beschluss einer lang-
fristigen Innovationsoffensive 
von rund 235 Mio. umgesetzt. 
Das Land trägt davon 145 Mio. 
Euro, die restlichen Mittel wer-
den über die Haushalte der 
Fraunhofer Gesellschaft und der 
Helmholtz-Gemeinschaft vom 
Bund finanziert. Anderenfalls 
hätte die Gefahr einer Abwande-
rung der Forschungsinstitute in 
andere Bundesländer bestan-
den. Die wirtschaftsnahe For-
schung außerhalb der Universi-
täten trägt erheblich zur Stär-
kung der Innovationskraft und 
Wettbewerbsfähigkeit der Un-
ternehmen im Land bei.  
 
Wir haben das Landespla-
nungsgesetz novelliert. Dabei 
war es uns wichtig den Spagat 
zwischen Flächensparen und 
wirtschaftlicher Entwicklung zu 
meistern. Einerseits ist es ja ein 
zentrales Anliegen der Landes-
regierung den Flächenverbrauch 
zurückzuführen, andererseits 
erschwert eine übermäßige Re-
gulierung  familiäre, kulturelle 
und wirtschaftliche Entwicklung. 
Wir haben darauf hingewirkt, 
dass vermehrt innerörtliche Flä-
chen aktiviert werden, was z.B. 
durch das Förderprogramm zur 
Umnutzung von Konversionsflä-
chen durch das Wirtschaftsmi-
nisterium vorbildlich geschieht. 
Besonders wichtig war uns 
auch, im Bedarfsfall im ländli-
chen Raum großflächigen Ein-
zelhandel über 800qm zulassen 
zu können, um eine Versorgung 
des ländlichen Raums mit Ein-
kaufsmöglichkeiten zu beför-
dern.  
 
Nach langen Abstimmungspro-
zessen  wird die Novellierung 
der Landesbauordnung An-
fang nächsten Jahres in Kraft 
treten können. Gerade im Bau-
bereich werden Entbürokratisie-
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rungsschritte besonders kritisch 
verfolgt, da alle Bevölkerungs-
gruppen betroffen sein könnten. 
Daher war viel Aufklärungsarbeit 
zu leisten. Hauptziel der Novel-
lierung der Landesbauordnung 
sind verfahrensmäßige Vereinfa-
chungen, die für den Bauherrn 
das Bauen erleichtern und ver-
billigen sollen. Wichtigste Maß-
nahme ist die Einführung eines 
vereinfachten Baugenehmi-
gungsverfahrens, die gegenüber 
dem normalen Baugenehmi-
gungsverfahren einen deutlich 
reduzierten Prüfumfang besitzen 
wird. Entbehrliche Standards im 
Gesetz werden abgebaut. 
 
Wir haben zusammen mit dem 
Wirtschaftsministerium das 
Landeswohnraumförde-
rungsprogramms 2009 erar-
beitet. Das Programm hat ein 
Volumen von knapp 100 Millio-
nen Euro, davon 25 Millionen 
Euro für allgemeinen Mietwoh-
nungsbau in Groß- und Hoch-
schulstädten sowie in den weite-
ren Hochschulstandorten. Wie 
im letzten Jahr steht das Pro-
gramm unter dem Leitmotiv 
‚Kinderland Baden-Württemberg’ 
und ist vorrangig ausgerichtet 
an der Interessenlage sowohl 
bereits vorhandener als auch 
erst in der Entstehung befindli-
cher Familien. Neuerungen sind 
die Erweiterung der Förderan-
reize für Projekte des innovati-
ven Wohnungsbaus, ein Förder-
bonus bei zusätzlich ökologisch 
wirksamer Bauausführung sowie 
wahlweise Zuschüsse gegenüber 
der Darlehensgewährung für 
barrierefreie und barrierearme 
Gestaltungen.  
 
Mit seinen Programmen der 
städtebaulichen Erneuerung 
fördert das Wirtschaftsministeri-
um Jahr für Jahr eine Vielzahl 
von Städten und Gemeinden in 
Baden-Württemberg. Ziel der 

Programme ist u. a. die Revitali-
sierung der Innenstädte, die 
Stärkung der kommunalen Indi-
vidualität, die Sicherung des 
Wohnungsbestandes sowie die 
Neustrukturierung, Umnutzung 
und Aufbereitung von Brachflä-
chen – zum Beispiel Industrie- 
und Gewerbebrachen. Aufgrund 
des großen Erfolgs dieses Pro-
gramms ist es gelungen, den 
Bewilligungsrahmen für die Zu-
kunft um zehn Millionen Euro zu 
erhöhen.  
 
Wir konnten den Koalitionspart-
ner überzeugen, einen Antrag 
auf eine Reduzierung des 
Mehrwertsteuersatzes für das 
deutsche Hotelgewerbe auf 7 
Prozent im Bundesrate mitzu-
tragen. Die Einführung eines 
reduzierten Mehrwertsteuersat-
zes für das Hotelgewerbe hät-
te wirksam dazu beitragen kön-
nen, die Wettbewerbsnachteile 
gegenüber der Konkurrenz im 
benachbarten Ausland aus-
zugleichen. Aufgrund der euro-
parechtlichen Rahmenvorgaben 
ist eine Umsetzung des redu-
zierten Mehrwertsteuersatzes in 
Bundesrecht jederzeit möglich. 
Im Bundesrat konnten wir mit 
unserer Zielsetzung leider nicht 
durchdringen.  
 
Mit dem Energiekonzeptes 
Baden-Württemberg 2020 
wurden Ziele und Möglichkeiten 
eines ökologischen, wirtschaftli-
chen und sicheren Energiemixes 
für Baden-Württemberg formu-
liert. Bis zum Jahr 2020 wollen 
wir 20 Prozent der Bruttostro-
merzeugung und 16 Prozent der 
Wärmeerzeugung aus erneuer-
baren Energien erreichen. Die 
Nutzung von Biomasse soll dar-
an einen erheblichen Anteil ha-
ben. Bereist jetzt haben wir bei 
den erneuerbaren Energien vor-
zeigbare Zuwachsraten. Beim 
Primärenergieverbrauch des 

Landes ist der Anteil der Öko-
energien auf 7,6 Prozent gestie-
gen. Das entspricht gegenüber 
dem Vorjahr einem Zuwachs 
von 17 Prozent. Bei der Stro-
merzeugung ist der Anteil der 
erneuerbaren Energien von zu-
letzt 12 Prozent auf 13 Prozent 
gewachsen. Damit sind die ur-
sprünglich für das Jahr 2010 
gesetzten Ziele vorzeitig erreicht 
worden. Fast jede siebte Kilo-
wattstunde Strom wird zwi-
schenzeitlich aus weitgehend 
klimaneutraler Wasserkraft, Bio-
energien, Windkraft oder Son-
nenenergie erzeugt. Seit 1997 
habe sich die in Baden-
Württemberg aus regenerativen 
Energieträgern gewonnene 
Energiemenge mehr als verdrei-
facht. Auf diesem Wege wollen 
wir weiter gehen.  
 
Das Wirtschaftsministerium hat 
seine Möglichkeiten als Ener-
giekartellbehörde voll ausge-
schöpft und wo erforderlich 
förmliche Verfahren gegen Gas-
versorger im Land wegen zu 
hoher Gaspreise geführt. Oft 
sorgte bereist die Androhung 
einer Verfahrenseröffnung für 
eine freiwillige Kostensenkung 
bei den Gasversorgern. Gegen 
steigende Weltmarktpreise hin-
gegen ist das Wirtschaftsminis-
terium Baden-Württemberg lei-
der machtlos. 
 
Unabhängige Untersuchungen 
bestätigen uns, dass Baden-
Württemberg die innovativste 
Region in ganz Europa ist; 
3,9% des Bruttoinlandsprodukts 
werden (von privater und öf-
fentlicher Seite) für Forschung 
und Entwicklung aufgewendet. 
 
Um die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit der baden-
württembergischen Wirtschaft 
weiter zu erhöhen, hat das Wirt-
schaftsministerium einen the-



 10 

menoffenen Wettbewerb zur 
Stärkung regionaler Clusterini-
tiativen gestartet. Mit dem 
Wettbewerb sollen neue Cluste-
rorganisationen auf regionaler 
Ebene initiieren und bereits be-
stehende Initiativen professio-
nalisieren werden, insbesondere 
durch den Auf- und Ausbau von 
Cluster-Managementstrukturen. 
Es wurde ein ersten Cluster-
Atlas für Baden-Württemberg 
erarbeitet, um regionale Pro-
jektvorschläge für den Ausbau 
und Aufbau weiterer Clusterini-
tiativen besser zuordnen und 
bewerten zu können. Der Atlas 
beschreibt für alle zwölf Regio-
nen des Landes nach einer ein-
heitlichen Struktur jeweils die 
erkannten Cluster und benennt 
auch zusätzliche Themenfelder, 
die nach Einschätzungen regio-
naler Vertreter Entwicklungspo-
tenziale für regionale Cluster 
aufweisen könnten.  
 
 

Europa 
 
Auf Betreiben der FDP/DVP-
Landtagsfraktion wurde zu Be-
ginn dieser Legislatur ein Euro-
pa-Ausschuss im Landtag Ba-
den-Württemberg eingesetzt. 
Der Ausschuss hat die wichtige 
Aufgabe, landesrechtlich rele-
vante Gesetzgebungsvorhaben 
auf europäischer Ebene mög-
lichst frühzeitig zu beobachten 
und zu begleiten, um rechtzeitig 
nicht nur reagieren, sondern 
auch agieren zu können. Dar-
über hinaus obliegt dem Euro-
paausschuss die rechtzeitige 
Anzeige von Verletzungen des 
Subsidiaritätsprinzips, um das 
entsprechende Verfahren auf 
nationaler und europäischer 
Ebene anzustoßen. Neben die-
sen institutionellen Funktionen 
trägt der Europa-Ausschuss 
auch maßgeblich dazu bei, die 
Bevölkerung für das Thema „Eu-

ropa“ zu sensibilisieren und über 
konkrete Sachthemen das Inte-
resse an diesem Politikbereich 
zu wecken. Auf unsere Anre-
gung hin tagt der Ausschuss in 
wesentlichen Teilen öffentlich, 
sodass die Bürgerinnen und 
Bürger die Möglichkeit haben, 
sich selbst davon zu überzeu-
gen, dass Europapolitik nicht 
nur im fernen Brüssel gemacht 
wird.  
 
Die FDP/DVP-Landtagsfraktion 
hat mit vielen Initiativen die 
Landesregierung auf brandaktu-
elle Probleme hingewiesen und 
gleichzeitig den Bürgerinnen 
und Bürgern die kaum zu über-
schätzende Bedeutung der Eu-
ropäischen Union deutlich ge-
macht.  
 
Sehr frühzeitig ist es uns durch 
eine Initiative gelungen, die 
Aufmerksamkeit der Öffentlich-
keit auf die Pläne der Europäi-
schen Kommission zur Minde-
rung des CO2-Ausstoßes von 
Kraftfahrzeugen zu lenken. 
Nicht zuletzt dem großen Inte-
resse der Öffentlichkeit an die-
sem Thema ist es zu verdanken, 
dass die Kommission bei der 
Verhandlung der Obergrenzen 
des CO2-Ausstoßes schließlich in 
eine ökologisch und ökonomisch 
sinnvollere Lösung als die an-
fangs intendierte einlenken 
musste. 
 
Auch mit Anzeigen von Verstö-
ßen gegen das Subsidiaritäts-
prinzip machen wir immer wie-
der deutlich, dass die Europäi-
sche Kommission nicht alles 
sinnvoll alles regeln kann und 
soll. Mit unserer Initiative 
betreffend die Anwendung des 
europäischen Vergaberechts auf 
die interkommunale Zusam-
menarbeit haben wir uns gegen 
die Einmischung der Europäi-
schen Union in ureigene kom-

munale Angelegenheiten ge-
wandt und damit die Bedeutung 
der Kommunen auf europäi-
scher Ebene hervorgehoben und 
gestärkt.  
 
Gegen die übereifrige Einmi-
schung der europäischen Ebene 
in nationale Belange war auch 
unsere Initiative zum „Europäi-
schen Arbeitsrecht“ gerichtet. 
Die EU-Kommission plante die 
Aufoktroyierung von europäi-
schen Regelungen zum Arbeits-
recht, indem dieses EU-weit 
vereinheitlicht und den Unter-
nehmen damit ein erheblicher 
Teil ihrer Flexibilität bei der 
Wahl der Arbeitsverhältnisse 
genommen werden sollte. Nie 
zuvor war die Beteiligung von 
betroffenen Interessenverbän-
den an einem Konsultationspro-
zess höher; und nicht zuletzt 
dieser Art der „Mitbestimmung“ 
durch die potentiell Betroffenen 
ist es zu verdanken, dass die 
Kommission in ihrer Mitteilung 
vom Oktober 2007 zu dem wei-
sen Schluss kommt, dass zu-
nächst die nationalen Instru-
mentarien auszuschöpfen sind, 
bevor die EU neue Regelungen 
zum Arbeitsrecht schaffen sollte.  
 
Aus dem Gebiet der Förderpoli-
tik sind unsere Bemühungen vor 
allem auf die Herstellung von 
mehr Transparenz gerichtet. 
Nach unserer Ansicht sollen die 
Empfänger von EU-Förder-
mitteln in einem Verzeichnis 
veröffentlicht werden. Daten-
schutzrechtlichen Bedenken 
kann zum einen durch eine Be-
schränkung der preisgegebenen 
Information auf die wesentli-
chen Eckdaten begegnet und 
zum anderen entgegengehalten 
werden, dass das Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger an der 
Kenntnis, was mit den Förder-
mitteln der EU geschieht, höher 
wiegt als das Interesse der 
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Empfänger von solchen Geldern 
an der Verschleierung dieser 
Tatsache. Der Koalitionspartner 
zeigt sich hier leider bewusster 
im Umgang mit dem Daten-
schutz als in anderen, weitaus 
sensibleren Bereichen.  
 
Nach dem negativen Ausgang 
des irischen Referendums zum 
Grundlagenvertrag wollen wir 
jedoch nicht nur Europa-Schelte 
betreiben, sondern durch die 
Beleuchtung der vielen Vorteile, 
die eine Mitgliedschaft in der 
Europäischen Union mit sich 
bringt, und sinnvollen Initiativen 
und Maßnahmen der europäi-
schen Ebene das Thema Europa 
bei der baden-württembergi-
schen Bürgerinnen und Bürger 
in ein besseres Licht rücken. 
Das Maßnahmenbündel des 
„Small Business Act“ oder auch 
die EU-Bauprodukteverordnung 
beispielsweise bergen zahlreiche 
Verbesserungen und Erleichte-
rungen für die betroffenen Ziel-
gruppen in sich, die wir hervor-
gehoben und zusammen mit 
dem Wirtschaftsministerium 
erfolgreich für die heimische 
Wirtschaft umsetzen.  
 
Daneben setzen wir uns beson-
ders für die stetige Verbesse-
rung der Beziehungen zu unse-
rem Nachbarland Frankreich 
durch solche Initiativen ein, die 
die Grenzgängerproblematik 
ansprechen sowie auf die Inten-
sivierung des kulturellen Aus-
tausches, insbesondere auch 
durch die Stärkung der deut-
schen Sprache, hinwirken.  
 
Mit unserem baden-württem-
bergischen Abgeordneten Mi-
chael Theurer MdL als Vorsit-
zenden der Arbeitsgruppe Euro-
pa, einer Facharbeitsgruppe der 
Fraktionsvorsitzendenkonferenz, 
sind wir auch auf institutioneller 
Ebene hervorragend in den Aus-

tausch der Fraktionen unterein-
ander und eng in die Arbeit der 
„QuerschnittsAG“ der Bundes-
tagsfraktion mit eingebunden. 
Die enge Verzahnung sichert 
den schnellen Informationsfluss 
und sorgt für ein koordiniertes 
und damit effektives Tätigwer-
den auf allen politischen Ebe-
nen.  
 
 

Bildungspolitik 
 
Die hohe Priorität, die der Bil-
dungspolitik unter allen landes-
politischen Handlungsfeldern 
zukommt, wurde schon  im 
2007 verabschiedeten Nach-
tragshaushalt deutlich: Im Etat 
des Kultusministeriums standen 
für das Jahr 2008 zusätzlich 48 
Mio. € zur Verfügung. 
 
Hiermit konnten unter anderem 
521 Lehrerstellen, deren Beset-
zung vor dem Hintergrund sin-
kender Schülerzahlen als Beitrag 
zur Haushaltskonsolidierung 
gesperrt worden war, wieder 
entsperrt werden; diese Stellen 
stehen mithin der Unterrichts-
versorgung zusätzlich wieder zur 
Verfügung. Zur Verbesserung 
der Unterrichtsversorgung 
konnte endlich auch erreicht 
werden, dass im Lauf des Schul-
jahrs eintretende Ausfälle we-
gen Mutterschutz und Elternzeit, 
Dienstunfähigkeit und ähnlichen 
Gründen durch unmittelbare 
Neueinstellungen aufgefangen 
werden. Die Mittel des Kultus-
etats, die aus den genannten 
Gründen vorübergehend nicht 
benötigt werden, fließen also 
nicht mehr wie bisher teilweise 
dem Gesamthaushalt des Lan-
des zu, sondern stehen in voller 
Höhe zur kontinuierlichen Ge-
währleistung der Unterrichtsver-
sorgung in den betreffenden 
Schulen zur Verfügung.  
 

Zusätzlich sieht die im Juli 2008 
auf den Weg gebrachte Quali-
tätsoffensive Bildung mit 
einem Gesamtumfang von 528 
Mio. Euro nicht nur eine stufen-
weise Absenkung des Klas-
senteilers auf 30 bis zum 
Schuljahr 2011/12 und auf 28 in 
der kommenden Legislaturperi-
ode, sondern Personalkos-
tenbudgets für die Schulen 
vor. Sie können Stellen in Per-
sonalmittel umwandeln und ei-
genständig gemäß ortsspezifi-
schen Bedürfnissen oder zum 
Zweck einer Schwerpunktbil-
dung einzusetzen. Auch müssen 
die Schulen die neu zugewiese-
nen Stellen nicht zur Senkung 
des Klassenteilers verwenden, 
sondern bewirtschaften diese 
eigenständig. Durch diese Maß-
nahmen wollen wir noch mehr 
individuelle Förderung errei-
chen, auch an Gymnasien und 
Realschulen, wo sich häufig 
große Klassen finden. Vereinbart 
wurde ferner eine Beratungs-
stelle am Landesinstitut für 
Schulentwicklung zur Beglei-
tung von Schulversuchen im 
Rahmen der gestärkten Schul-
autonomie. Auch der flächende-
ckende Ausbau der Bildungs-
regionen, bei denen in einer 
staatlich-kommunalen Verant-
wortungsgemeinschaft zusam-
men mit allen am Bildungspro-
zess Beteiligten Schulentwick-
lung betrieben wird, trägt libera-
len Vorstellungen zur Bildungs-
politik Rechnung. 
 
Die FDP konnte mit dem Nach-
tragshaushalt 2007/08 ferner 
einen weiteren wichtigen Schritt 
zur Verbesserung der Förderung 
der Schulen in freier Träger-
schaft durchsetzen. Im Jahr 
2008 werden die Mittel für die 
Privatschulförderung um 1,4 
Mio. € erhöht, ab dem Jahr 
2009 um 4,2 Mio. €. Ab dem 
Schuljahr 2008/09 kann so der 
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Kostendeckungsgrad für alle 
Schularten – allgemeinbildende 
und berufliche – auf mindestens 
70 % (berechnet nach dem sog. 
Bruttokostenmodell) angehoben 
werden. Nach der Verankerung 
des gemeinsam mit den Freien 
Schulen erarbeiteten Bruttokos-
tenmodells im Privatschulgesetz, 
die wir zu Beginn des Jahres 
2006 erreichen konnten, ist dies 
die erste Stufe der generellen 
Anhebung des Kostendeckungs-
grades auf 80 %. Die FDP hatte 
darauf bestanden, diese Anhe-
bung in den Koalitionsvertrag 
aufzunehmen. Die Koalitions-
fraktionen haben gemeinsam 
das Festhalten am 80 %-Ziel 
unterstrichen. 
 
Unabhängig hiervon hat unsere 
Fraktion im Bereich der frei ge-
tragenen Schulen einen Be-
schluss des Landtags zur Siche-
rung der Förderung von Schul-
kindergärten in freier Trä-
gerschaft, in denen körperlich 
oder geistig behinderte Kinder 
betreut werden, herbeigeführt. 
dass der Schlüssel für besseren 
Erfolg in Schule und Beruf die 
frühe, bereits vor der Schule 
einsetzende Förderung ist. 
 
Der Schlüssel für besseren Er-
folg in Schule und Beruf ist die 
frühe, bereits vor der Schule 
einsetzende Förderung. Mit ei-
ner Vielzahl von Maßnahmen 
hat Baden-Württemberg den 
Ausbau dieser frühen Förde-
rung eingeleitet und bereits 
erheblich vorangebracht. Erste 
Voraussetzung solcher Förde-
rung ist die möglichst frühzeitige 
Feststellung, ob beim einzelnen 
Kind ein entsprechender Bedarf 
besteht. Es war die FDP, die mit 
besonderem Nachdruck darauf 
gedrängt hat, ein Verfahren zur 
Feststellung eines Förderbedarfs 
vor allem im sprachlichen, aber 
etwa auch im motorischen Be-

reich flächendeckend einzufüh-
ren. Dies wird künftig im Rah-
men der gerade unter diesem 
Aspekt neu konzipierten Ein-
schulungsuntersuchung mit 
Sprachstandsdiagnose stattfin-
den. Die Untersuchung erfolgt, 
wenn ein Kind das vierte Le-
bensjahr vollendet hat. Die da-
bei getroffenen Feststellungen 
liefern gemeinsam mit der Do-
kumentation der Entwicklungs-
schritte des jeweiligen Kindes, 
die seit der Einführung des Ori-
entierungsplans für den Kinder-
garten von den Erzieherinnen 
und Erziehern zu erstellen ist, 
die Entscheidungsgrundlage für 
Fördermaßnahmen in Kindergar-
ten und Grundschule. 
 
Die Sprachstandsdiagnose ist im 
übrigen bereits Bestandteil des 
im September 2006 gestarteten 
Projekts „Schulreifes Kind“, 
an dem seit dem Beginn des 
Schul- bzw. Kindergartenjahrs 
2007/08 insgesamt 592 Kinder-
gärten und 265 Grundschulen 
an 245 Standorten beteiligt sind. 
 
Bessere Förderung der Schüle-
rinnen und Schüler ist auch 
zentrales Motiv des Ausbau-
programms für Ganztags-
schulen. Mit diesem Programm 
sollen bis zum Jahr 2014 ca. 40 
% der öffentlichen allgemeinbil-
denden Schulen zu Ganztags-
schulen werden (in gebunde-
ner/teilgebundener Form oder in 
Form eines offenen Angebots). 
Zur Schaffung der erforderlichen 
räumlichen Voraussetzungen 
wurde mit den Kommunen ein 
gemeinsames Investitionspro-
gramm in der Gesamthöhe von 
rund 1 Milliarde € vereinbart. Im 
Jahr 2007 konnten alle ent-
scheidungsreifen Anträge be-
rücksichtigt und 44 Baumaß-
nahmen mit insgesamt 10,3 
Mio. € bezuschusst werden. Im 
Jahr 2008 wurde im Rahmen 

der Qualitätsoffensive Bildung 
eine schrittweise Förderung der 
Schulen, die Ganztagesbetreu-
ung anbieten, in Höhe von 19 
Mio. € vereinbart. Im laufenden 
Schuljahr 2008/09 ist die Zahl 
der öffentlichen und privaten 
Ganztagesschulen von 837 auf 
1063 gestiegen. 
 
Bestandteil des Ganztagsschul-
programms sind auf der ande-
ren Seite die Bereitstellung zu-
sätzlicher Lehrerdeputate sowie 
für die Ganztagsschulen des 
(neuen) offenen Typs die Einbe-
ziehung qualifizierter Ehrenamt-
licher. Das zunächst an rund 
250 Modellschulen angelaufene 
Jugendbegleiter-Programm 
wurde im Jahr 2007 auf 520 
Schulen ausgeweitet und im 
Jahr 2008 auf 839 Schulen. Be-
reits 2007 waren mehr als 7000 
ehrenamtliche Jugendbegleite-
rinnen und Jugendbegleitern 
aus Vereinen und Verbänden, 
Wirtschaftsunternehmen sowie 
anderen – zum Beispiel kirchli-
chen – Institutionen aktiv.  
 
In den kommenden Jahren sol-
len zweizügige Hauptschulen 
zu Werkrealschulen weiter-
entwickelt werden. Auf diese 
Weise bleibt der Hauptschulbil-
dungsgang mit Hauptschulab-
schluss bestehen, erhält aber 
von Klasse 5 an eine substan-
zielle Erweiterung in Richtung 
Werkrealschulabschluss. Vor 
allem wird durch entsprechende 
Poolstunden erheblich mehr 
individuelle Förderung möglich 
sein und die Berufsorientierung 
verstärkt werden können. Auf 
Drängen der Liberalen wurde 
zudem in der Qualitätsoffensive 
Bildung vereinbart, dass jede 
Hauptschule Ganztagesschule 
werden kann, wenn sie dies 
wünscht. Auch haben wir er-
reicht, dass nicht eine landes-
weite Einheitslösung bezüglich 
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der Standorte erfolgte, sondern 
dass auch stabil einzügige 
Hauptschulen, vor allem im 
ländlichen Raum, bei Vorliegen 
eines pädagogisch schlüssigen 
Kooperationskonzepts vor Ort 
bestehen bleiben können. 
 
Auf der Basis von Schulversu-
chen werden ab dem Schuljahr 
2009/10 Haupt- und Realschu-
len an 19 Standorten im Land 
miteinander kooperieren. Wir 
Liberale erhoffen uns von die-
sem Unterricht, der entweder in 
Niveaukursen oder in teilweise 
integrierter Form stattfindet, 
nicht nur wichtige erziehungs-
wissenschaftliche Erkenntnisse, 
sondern auch einen Beitrag zur 
Weiterentwicklung unseres dif-
ferenzierten Schulwesens. 
 
 

Hochschulpolitik 
 
Durch den Wegfall der Rahmen-
gesetzgebung des Bundes in 
Hochschulangelegenheiten er-
hielten die Länder zusätzlichen 
Gestaltungsspielraum in diesem 
Bereich. Wir haben diese neu 
gewonnene Freiheit genutzt, um 
in Fortführung der bisherigen – 
von der FDP ebenfalls maßgeb-
lich mitbestimmten – Reformen 
des baden-württembergischen 
Hochschulrechts die Autonomie 
unserer Hochschulen und damit 
ihre nationale und internationale 
Wettbewerbsfähigkeit weiter zu 
stärken.  
 
Wesentliche Zielsetzung des im 
Dezember 2008 beschlossenen 
Zweiten Gesetzes zur Umset-
zung der Föderalismusreform im 
Hochschulbereich (ZHFRUG) ist 
es, Studierenden an den baden-
württembergischen Berufsaka-
demien einen von ihrer Hoch-
schule unmittelbar verliehenen 
international anerkannten Ba-
chelor-Abschluss zuzuerkennen. 

Zu diesem Zweck haben wir die 
Berufsakademien zu einer 
Dualen Hochschule zusam-
mengeschlossen. Gleichzeitig 
war es uns Liberalen ein wichti-
ges Anliegen, dass diese Duale 
Hochschule eine dezentrale 
Struktur erhält und die Ei-
genständigkeit der einzel-
nen Standorte gewahrt 
bleibt. Denn nach unserer Auf-
fassung besteht das Erfolgsre-
zept der bei Studierenden wie 
Betrieben überaus beliebten 
Berufsakademien – 18 % Zu-
wachs an Studienanfängern im 
Jahr 2008 – in der dualen Aus-
bildung, bei der Wirtschaft und 
Hochschule eng miteinander 
kooperieren. Die FDP/DVP hat 
deshalb erreicht, dass nach dem 
Prinzip der Subsidiarität auf 
Ebene der Dualen Hochschule 
nur geregelt wird, was die ein-
zelnen Standorte nicht ebenso 
gut entscheiden können. Dies 
betrifft beispielsweise die inhalt-
liche Gestaltung der Studien-
gänge. Auch haben wir sicher-
gestellt, dass die Einrichtung 
neuer Studiengänge nicht ohne 
die Mitwirkung und letztendliche 
Zustimmung der einzelnen 
Standorte erfolgen kann. 
Schließlich ist auf Initiative der 
FDP/DVP-Fraktion den Betrieben 
ein Anhörungsrecht im Dualen 
Senat zu gewähren in Fragen, 
die ihre Belange unmittelbar 
betreffen. 
 
Die von uns Liberalen mitgetra-
gene Einführung von Studien-
gebühren in Höhe von 500,- 
Euro pro Semester, erstmals im 
Sommersemester 2007 erhoben, 
hat sich an den Hochschulen 
des Landes insgesamt positiv 
ausgewirkt und kommt den Stu-
dierenden selbst zugute. Unge-
fähr die Hälfte insgesamt ca. 90 
Mio. €, die jährlich den Hoch-
schulen direkt zufließen, wurden 
in zusätzliches Personal inves-

tiert, um die Relation von Leh-
renden zu Studierenden oder 
die Ausstattung der Bibliotheken 
zu verbessern. Eine Anfrage aus 
der FDP/DVP-Fraktion zeigte 
jedoch auf, dass die von der 
staatlichen L-Bank vergebenen 
Studienkredite aufgrund des 
über dem marktüblichen liegen-
den Zinssatzes kaum von Stu-
dierenden in Anspruch genom-
men werden. Da nach unserer 
Auffassung eine sozialverträgli-
che Höhe und Ausgestaltung 
eine unabdingbare Vorausset-
zung für die Erhebung von Stu-
diengebühren sind, haben wir 
uns erfolgreich für die Fest-
schreibung des Zinssatzes 
für Studienkredite der L-
Bank auf eine maximale Hö-
he von 5,5 % eingesetzt. Auch 
geht eine Öffnungsklausel im 
Landeshochschulgebührenge-
setz auf die Initiative der Libera-
len zurück. Sie ermöglicht, dass 
die durch die Festschreibung 
des Zinssatzes für die L-Bank 
entstehende Kosten lediglich 
vorrangig von den Hochschulen 
im Rahmen des Studienfonds 
getragen werden. Und schließ-
lich haben wir erreicht, dass im 
Sinne einer familienfreundlichen 
Ausgestaltung des Studiums 
Studierende Zeiten des Mutter-
schutzes und der Elternzeit wäh-
rend des Studiums in Anspruch 
nehmen können. Studierende, 
die Kinder erziehen, werden bis 
zu deren 14. Lebensjahr von 
Studiengebühren befreit.  
 
Der Schwerpunkt des Ersten 
Gesetzes zur Umsetzung der 
Föderalismusreform im 
Hochschulbereich 
(EHFRUG), beschlossen im 
November 2007, liegt in der 
Neuordnung der hochschuli-
schen Personalkategorien. Die 
Hochschulen erhalten mehr Fle-
xibilität beim Einsatz ihres Per-
sonals. So können sie Profes-
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suren mit Schwerpunkt For-
schung oder solche mit 
Schwerpunkt Lehre einrich-
ten, und zwar mit der Möglich-
keit des schwerpunktmäßig 
wechselnden Einsatzes der/des 
betreffenden Lehrenden. Der 
gestiegenen und weiter steigen-
den Bedeutung der Lehre wird 
durch die Einführung der neuen 
Personalkategorie des Dozenten 
(international dem „Lecturer“ 
entsprechend) Rechnung getra-
gen; der Dozent hat die Mög-
lichkeit der Qualifikation für eine 
Professur.  
 
Mit dem EHFRUG haben wir 
durch die Erhöhung des Frauen-
anteils in den Berufungskom-
missionen auch einen weiteren 
Schritt zur erforderlichen weite-
ren Verbesserung der Chancen 
für Frauen in den Hochschu-
len getan. 
 
Und die FDP hat in diesem Zu-
sammenhang endlich einen 
Schlussstrich unter die Zentral-
stelle für die Vergabe von Stu-
dienplätzen (ZVS) in ihrer bishe-
rigen Form ziehen können. Auf 
unsere drängende Initiative hat 
der Landtag mit der Verabschie-
dung des EHFRUG die Landes-
regierung aufgefordert, die be-
reits eingeleiteten Schritte zur 
Abschaffung der ZVS in ihrer 
bisherigen Form konsequent 
weiter zu betreiben. An die Stel-
le der abgeschafften ZVS soll 
eine – nicht mehr von den Län-
dern zwangsfinanzierte – Servi-
ceeinrichtung für Studierende 
und Hochschulen treten. Wichtig 
ist es uns, dass die Hochschulen 
keiner Verpflichtung unterliegen, 
sich der Serviceeinrichtung zu 
bedienen, sondern ihre Studie-
renden frei auswählen können. 
 
Baden-Württembergs Hochschu-
len verzeichnen im laufenden 
Wintersemester rund 5000 Stu-

dienanfänger mehr als im ver-
gangenen Jahr. Das entspricht 
Zuwachs von über 10 %. Auf 
den rapiden Anstieg der Zahl 
der Studienberechtigten – mit 
einer Spitze durch den „doppel-
ten Abiturientenjahrgang“ im 
Jahr 2012 – haben wir uns mit 
dem Hochschulausbaupro-
gramm 2012 rechtzeitig (und 
weit vor allen anderen Bundes-
ländern) eingestellt. Bis zum 
Jahr 2012 wollen wir 16.000 
zusätzliche Studienanfän-
gerplätze schaffen und damit 
auch dem wachsenden Bedarf 
an Hochschulabsolventen auf 
dem Arbeitsmarkt entsprechen. 
Die neuen Angebote wurden 
daher in enger Abstimmung 
zwischen Hochschulen und Wirt-
schaft entwickelt. Auch haben 
wir Liberalen erreicht, dass die 
erfolgreiche Belegung von Stu-
dienplätzen durch die Hochschu-
le ein wesentliches Auswahlkri-
terium für weitere Tranchen 
bildet und damit dem angebots-
orientierten Finanzierungs-
grundsatz „Geld folgt Student“ 
Rechnung getragen wird. 
 
Bei den Universitäten liegt der 
Schwerpunkt des Ausbaus im 
Bereich der Natur- und Ingeni-
eurwissenschaften (mehr als 50 
% der neuen Anfängerplätze); 
zusätzliche neue Angebote fin-
den sich aber auch in den Wirt-
schaftswissenschaften (ca. 20 
%) und in den Geisteswissen-
schaften. Die Fachhochschulen 
und Berufsakademien konzent-
rieren sich auf die Ingenieur- 
und Wirtschaftswissenschaften. 
Die Pädagogischen Hochschulen 
haben – Forderungen entspre-
chend, die die FDP bereits für 
den Koalitionsvertrag durchge-
setzt hatte – einen neuen 
Schwerpunkt im Bereich der 
frühkindlichen Pädagogik. 
 

Für die 1. Tranche des Pro-
gramms Hochschule 2012 wur-
den Mittel in Höhe von 20 Mio. € 
(2007) bzw. 40 Mio. € (2008) 
bereitgestellt; bis zum Jahr 2012 
sollen die jährlichen Mittel auf 
150 Mio. € anwachsen. Damit 
wurden in den Jahren 2007 und 
2008 5000 neue Studienanfän-
gerplätze geschaffen; hinzu 
kommen noch 240 zusätzlich 
aufgenommene Studierende an 
nichtstaatlichen Hochschulen, 
für die ein eigenes Förderpro-
gramm aufgelegt wurde. Im 
Rahmen der 1. Hälfte der 2. 
Tranche, bei dem der Ausbau 
der Berufsakademien einen 
Schwerpunkt bildet, werden bis 
Ende 2009 3400 zusätzliche 
Studienanfängerplätze geschaf-
fen; der Haushaltsansatz hiefür 
beträgt 65 Mio. €.  
 
Das Ausbauprogramm ist deut-
lich besser ausgestattet als ver-
gleichbare Programme anderer 
Bundesländer. Zugleich decken 
wir damit den von Baden-
Württemberg zu erbringenden 
(überproportionalen) Anteil ge-
mäß der Bund-Länder-Ver-
einbarung des Hochschul-
pakts 2020 ab, aus dem unser 
Land in den Jahren 2008 und 
2009 Bundesmittel in Höhe von 
18 Mio. € erwartet. Diese Mittel 
werden den Hochschulen zu-
sätzlich zur Verfügung gestellt. 
 
Die Qualität der baden-
württembergischen Hochschulen 
und Berufsakademien ist nicht 
zuletzt der finanziellen Pla-
nungssicherheit zu verdan-
ken, die ihnen im Rahmen des 
seinerzeitigen Solidarpakts ge-
währt wurde. Mit dem im März 
2007 mit den Hochschulen und 
Berufsakademien geschlossenen 
Solidarpakt II haben wir da-
her dieses bewährte Instrument 
erneut eingesetzt. Auf Basis der 
Haushaltsansätze 2007 gewährt 
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es Planungssicherheit bis zum 
Jahr 2014. In diesem Zeitraum 
werden keine Kürzungen, Stel-
leneinsparungen und sonstige 
Haushaltssperren (einschließlich 
Stellenbesetzungssperren) er-
folgen; den Hochschulen und 
Berufsakademien ist (erneut) 
zugesichert, dass ihnen die ver-
einnahmten Studiengebühren 
ohne Absenkung der staatlichen 
Finanzierung zweckgebunden 
für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
in Studium und Lehre zur Verfü-
gung stehen.  
 
Wesentlicher Bestandteil des 
Solidarpakts II ist die Einrich-
tung eines Innovations- und 
Qualitätsfonds, aus dem ab 
dem Jahr 2011 jährlich 30 Mio. 
€ zur Verfügung stehen werden. 
Hochschulen und Berufsakade-
mien haben sich verpflichtet, 15 
Mio. € selbst in diesen Fonds 
einzubringen; die weiteren 15 
Mio. sind Mittel des Landes. 
Insgesamt erhalten die Hoch-
schulen und Berufsakademien 
also Mittel in der doppelten Hö-
he ihres eigenen Anteils zurück.  
 
Die baden-württembergischen 
Universitäten haben im Exzel-
lenz-Wettbewerb des Bundes 
und der Länder hervorragend 
abgeschnitten. Das bestätigt die 
herausragende Qualität der dort 
geleisteten Arbeit. Besonders 
augenfällig dokumentiert es 
aber auch Richtigkeit und Erfolg 
einer kontinuierlichen, zukunft-
weisenden Hochschulpolitik, 
welche die FDP nun bereits in 
der dritten Legislaturperiode 
maßgeblich mitbestimmt. 
 
Mit den Universitäten Freiburg, 
Heidelberg und Konstanz sowie 
der bereits in der 1. Wettbe-
werbsrunde erfolgreichen Uni-
versität Karlsruhe stellt Baden-
Württemberg vier von bundes-
weit neun Spitzenuniversitäten. 

Und mehr noch: Von den neun 
Universitäten des Landes wer-
den insgesamt acht in mindes-
tens einer der drei Förderlinien 
der Exzellenzinitiative (Zu-
kunftskonzepte, Graduierten-
schulen, Exzellenz-Cluster) ge-
fördert. Von den insgesamt rund 
1,9 Milliarden € der Exzellenzini-
tiative erhalten die baden-
württembergischen Universitä-
ten 621 Mio. € (mithin ca. 37 
%); der hiervon auf das Land 
selbst entfallende Anteil von 
einem Viertel ist gesichert. 
 
Kein anderes Bundesland weist 
eine vergleichbare „Breite in 
der Exzellenz“ auf. Uns ist es 
wichtig, diese Stärke weiter 
auszubauen. Mit dem Karlsruhe 
Institut für Technologie (KIT) 
hat Baden-Württemberg durch 
Zusammenschluss einer Univer-
sität und eines Forschungszent-
rums die erste universitäre 
Großforschungseinrichtung in 
Deutschland geschaffen.  
 
Ebenso werden aber auch die-
jenigen Hochschulen verstärkt 
gefördert, deren Erwartungen 
sich im Exzellenz-Wettbewerb 
nicht bzw. nicht voll erfüllt ha-
ben oder die daran als nichtuni-
versitäre Hochschule nicht be-
teiligt waren. Daher haben wir 
zum Beispiel besonders darauf 
geachtet, dass Mittel für den 
Hochschulbau nicht nur für 
Maßnahmen im Rahmen der 
Exzellenz-Initiative zur Verfü-
gung gestellt werden. Durch die 
Föderalismusreform sind seit 
1.1.2007 für den allgemeinen 
Hochschulbau die Länder allein 
zuständig. Die damit gewonne-
ne größere Flexibilität und Ei-
genverantwortung nutzen wir 
dazu, zusätzliche Investitions-
mittel in Höhe von 200 Mio. € 
(davon 60 Mio. bereits im Nach-
tragshaushalt 2007/08) für den 
hohen Sanierungs- und Moder-

nisierungsbedarf vieler Hoch-
schulgebäude bereitzustellen.  
 
Der angesprochene – von der 
FDP seit langem geforderte – 
Übergang von der früheren Ge-
meinschaftsaufgabe Hochschul-
bau zur jetzigen Hochschulbau-
finanzierung mit Bundesbeteili-
gung nur noch an überregional 
bedeutsamen Forschungsbauten 
an Hochschulen wurde vom 
Land reibungslos und erfolgreich 
vollzogen. Zusammen mit den 
Mitteln für laufende Altvorhaben 
erhält Baden-Württemberg für 
2007 und 2008 Bundeszuwei-
sungen von insgesamt ca. 265 
Mio. €.  
 
 

Gleichstellungspolitik 
 
Die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf für Frauen und 
Männer ist ein Thema, dass un-
sere politische Arbeit nach wie 
vor intensiv beschäftigt. Was 
kann von der Gesellschaft, den 
Unternehmen und der öffentli-
chen Hand getan werden, um 
die Rahmenbedingungen so 
auszugestalten, dass die Berufs-
tätigkeit von Mütter und Väter 
mit der Versorgung und Erzie-
hung von Kindern vereinbart 
werden kann. Dabei ist es nicht 
allein Aufgabe des Staates, die 
Rahmenbedingungen für Mütter 
und Väter zu verbessern, auch 
die Unternehmen sind gefordert, 
mit flexiblen und familienfreund-
lichen Strukturen innerhalb der 
Unternehmen ihren Beitrag zu 
leisten.  
 
Frauen in Führungspositio-
nen sind in den Unternehmen 
in Baden-Württemberg 
nach wie vor unterrepräsentiert, 
obwohl sich die berufliche Quali-
fikation von Männern und Frau-
en immer mehr angleicht. Die 
Weiterbildung und Qualifizierung 



 16 

von Frauen ist daher ein zentra-
les Thema, um Frauen den 
Sprung in die Führungsetagen 
der Unternehmen zu ermögli-
chen. Wichtige Förderprogram-
me werden vom Wirtschaftsmi-
nisterium aufgelegt. 
 
Die Kontaktstellen Frau und 
Beruf bieten ein vielseitiges 
Beratungs- und Qualifizierungs-
angebot für Frauen an. Die Re-
duzierung der Mittel für die Kon-
taktstellen Frau und Beruf in 
den Jahren 2005/2006 führte zu 
erheblichen Finanzierungs-
schwierigkeiten bei den Träger-
organisationen und hätte zur 
Schließung einzelner Kontakt-
stellen führen können. Wir ha-
ben dies mit dem Haushaltsplan 
2007/2008 korrigiert und 
zugleich eine mittelfristige Absi-
cherung der Kontaktstellen er-
reicht. 
 
Ein zentrales politisches Thema, 
das mehr in den Blickpunkt der 
öffentlichen Aufmerksamkeit 
rücken soll, sind Frauen mit 
Migrationshintergrund. Mit 
einem viel beachteten Liberalen 
Frauenkongress mit dem Titel 
Meine Welt – Eure Welt – Unse-
re Welt? Migrantinnen im Span-
nungsfeld von Tradition und 
Moderne, wurde dieses Thema 
beleuchtet. 
 
Das wachsende Defizit der vor 
allem muslimischen Zuwanderer 
im Bildungsbereich und auf dem 
Arbeitsmarkt ist besorgniserre-
gend. Die zunehmende Seg-
mentation vor allem junger Mus-
lime der zweiten und dritten 
Generation bis hin zu Parallelge-
sellschaft darf nicht hingenom-
men werden. Von dieser Ent-
wicklung sind besonders junge 
Frauen betroffen. 
 
Besondere Anstrengungen sind 
auch erforderlich bei den jungen 

Frauen, die als sogenannte 
„Importbräute“ nach 
Deutschland kommen, um diese 
Frauen besser in die Gesell-
schaft zu integrieren. Sie sind 
die Mütter der Kinder, die hier in 
Deutschland geboren werden. 
Von ihrer Integration hängt 
maßgeblich auch der Schulerfolg 
ihrer Kinder ab. Diese jungen 
Frauen müssen stärker als bis-
her in die Elternarbeit im Kin-
dergarten und in der Grund-
schule einbezogen werden.  
 
Frauenpolitik auch für Frauen 
mit Migrationshintergrund ist 
heute eine zentrale gesellschaft-
liche Aufgabenstellung, sie be-
rührt nicht nur klassische frau-
enpolitische Probleme, sondern 
sie greift auch tief in sozialpoliti-
sche und bildungspolitische Zu-
sammenhänge hinein. Politik für 
und von Frauen ist für unseren 
gesellschaftlichen Frieden wich-
tiger denn je. 
 
 
Der Einsatz gegen Zwangshei-
rat und Gewalt gegen Frauen 
ist ein zentrales Thema unserer 
politischen Arbeit. Die Zwangs-
verheiratung ist keine kulturelle 
Besonderheit und keine Ehren-
sache, sondern eine schwere 
Menschenrechtsverletzung, die 
entschieden bekämpft werden 
muss. Wir fordern daher in Ba-
den-Württemberg für Frauen, 
die von Zwangsverheiratung 
bedroht sind, ausreichend Not-
aufnahmeplätze, um diesen 
Frauen wirkungsvoll zu helfen. 
Es müssen geeignete Notauf-
nahmeplätze für diese besonde-
re Problematik geschaffen wer-
den. Der Verweis auf die beste-
henden Frauen- und Kinder-
schutzhäuser reicht nicht aus. 
 
Um Opfern von Menschen-
handel und Zwangsprostitu-
tion wirkungsvoll helfen zu 

können, haben wir die Einrich-
tung eines Fonds unterstützt 
und befürwortet. Das Finanzmi-
nisterium stellte inzwischen 100 
000 Euro zur Einrichtung des 
Fonds zur Verfügung. Damit 
sollen der Lebensunterhalt so-
wie die Unterbringung der be-
troffenen Frauen gesichert wer-
den. Mit auf unseren Antrag hin 
wurden im Landtag diese For-
men der schweren Menschen-
rechtsverletzungen in einer ein-
stimmig gefassten Entschlie-
ßung verurteilt. 
 
 

Sozialpolitik 
 
In einem  neuen Kindertages-
betreuungsgesetz haben wir 
die Finanzierung der Kinder-
betreuung neu geregelt und 
damit u. a. das Wunsch- und 
Wahlrecht der Eltern deutlich 
gestärkt. Nach mehreren fehl-
geschlagenen Nachbesserungs-
versuchen wurde die alten libe-
ralen Forderung „Geld folgt 
Kind“ endlich umgesetzt. Endlich 
wurden neben den kommunalen 
und frei- gemeinnützigen Träger 
auch privat-gemeinnützige Trä-
ger, sowie von Vereinen getra-
gene Elterinitiativen mit einbe-
zogen. Dies befördert auch die 
Einrichtung von mehr Betriebs-
kindergärten. Ein Rechtsan-
spruch auf einen Betriebskos-
tenzuschuss für Träger von Ein-
richtungen zur Kleinkindbetreu-
ung gegenüber der Standort-
gemeinde wurde geschaffen. 
Auch für Einrichtungen die nicht 
in die Bedarfsplanung aufge-
nommen wurden besteht ein 
Rechtsanspruch auf einen Min-
destzuschuss. Endlich wurde der  
interkommunale Ausgleich bei 
der Betreuung auswärtiger Kin-
der verbindlich festgeschrieben. 
Wir haben die gleichwertige 
Finanzierung von Krippen- und 
Tagespflegeplätzen durch das 
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Land festgeschrieben. Dies er-
möglicht gerade im ländlichen 
Raum flexible und bedarfsge-
rechte Betreuungsformen.  
 
Mit dem neuen Landespro-
gramm STÄRKE zur Förderung 
der Elternkompetenz und von 
Familien in besonderen Lebens-
lagen wurde von der Landesre-
gierung der von der FDP gefor-
derte Umbau der Landesförde-
rung von Kindern in den ersten 
drei Lebensjahren abgeschlos-
sen. Neben dem umgestalteten 
Landeserziehungsgeld und der 
Krippenförderung des Landes 
stellt das Programm STÄRKE die 
dritte Säule der Landesförde-
rung von unter drei jährigen 
Kindern da. Von einem konser-
vativen Erziehungsbild, das aus-
schließlich auf Erziehung und 
Betreuung in der Familie setzte, 
konnten wir für Baden-
Württemberg nun unsere Vor-
stellungen von möglichst großer 
Chancengleichheit von Beginn 
an und einem Wunsch- und 
Wahlrecht bei der Art der Kin-
derbetreuung durchsetzen. 
Jährlich stehen vier Millionen 
Euro für Elternbildung zur Ver-
fügung, die allen Eltern von 
Neugeborenen in Form von Bil-
dungsgutscheinen zugeschickt 
werden.  
 
Wir haben einen bundesweiten 
Kongress der Fraktionsvorsit-
zendenkonferenz der FDP-
Fraktionen in Bund und Ländern 
„Kinderschutzkongress – 
Problemanalyse und Lö-
sungsansätze“ nach Stuttgart 
geholt. Die daraus gewonnen 
wertvollen  Erkenntnisse fanden 
ihren Niederschlag im Kinder-
schutzgesetz Baden-
Württemberg, das Eltern zur 
termingerechten Teilnahme ih-
rer Kinder an den Früherken-
nungsuntersuchungen (derzeit U 
1 bis U 9 und J 1) verpflichtet, 

um deren Bedeutung zu beto-
nen. Auf Sanktionen gegen die 
Eltern bei Missachtung dieser 
Pflicht wurde auf anraten aller 
Experten jedoch verzichtet. Fer-
ner wurde in dem Konzept die 
zentrale Rolle der Familienhe-
bammen in Kinderschutzkonzep-
ten herausgearbeitet. Wir konn-
ten das Sozialministerium über-
zeugen, mit dem Auf- und Aus-
bau eines Familienhebammen-
konzeptes zu beginnen.  
 
Im Juli 2008 hat das Bundesver-
fassungsgericht die Auffassung 
der FDP/DVP-Fraktion zum 
Nichtraucherschutzgesetz 
vollumfänglich bestätigt. Diese 
war mit dem Koalitionspartner 
2007 leider noch nicht umsetz-
bar. Mit dem Urteil des Verfas-
sungsgerichts im Rücken konn-
ten wir nun endlich ein Nicht-
raucherschutz nach unseren 
Vorstellungen umsetzen, dass 
einerseits einen umfassenden 
Nichtraucherschutz gewährleis-
tet, anderseits aber erwachsene 
Menschen nicht umerzieht und 
aus dem gesellschaftlichen Le-
ben ausschließt. Die Gefahr ei-
ner Wettbewerbsverzerrung 
zwischen kleinen und großen 
gastronomischen Betrieben 
durch das alte Nichtraucher-
schutzgesetz wurde beseitigt. 
Ein letzter Versuch der Frau 
Sozialministerin nach der Ent-
scheidung des Bundesverfas-
sungsgericht ein totales Rauch-
verbot für die baden-
württembergische Gastronomie 
durchzudrücken, konnten wir 
durch klares und konsequentes 
Eintreten für unsere Auffassung 
vereiteln.  
 
Wir haben das Landeskran-
kenhausgesetz aktualisiert, 
entbürokratisiert und deregu-
liert. Insbesondere die Vor-
schriften, die wirtschaftliches 
Handeln behindern und in un-

ternehmerische Freiheiten ein-
greifen, haben wir so weit wie 
möglich abgebaut.  
Die Transparenz behördlicher 
Entscheidungen haben wir ver-
bessert und Verwaltungsverfah-
ren gestrafft. Die Krankenhaus-
planung des Landes haben wir 
in eine  
kapazitätsorientierte Rahmen-
planung umgewandelt. 
 
Dem Plan des Sozialministeri-
ums, alle neun Zentren für 
Psychiatrie zu einer Landes-
holding zwangszufusionieren, 
sind wir entgegengetreten. 
Letztendlich wurden nur die drei 
Zentren für Psychiatrie in Weis-
senau, Bad Schussenried und 
Zwiefalten mit deren Zustim-
mung zu einer Anstalt ver-
schmolzen. Ängsten, dass über 
gesetzlich festgeschriebene 
Zwangskooperationen zwischen 
den verbleibenden Zentren eine 
Fusion durch die Hintertür be-
trieben werden soll, konnten wir 
die Grundlage entziehen. Eine 
übermäßige Ausweitung des 
Kompetenzbereiches der Zent-
ren für Psychiatrie, die zu Las-
ten anderer Anbieter im Ge-
sundheitswesen gegangen wä-
re, haben wir ebenso aus dem 
Gesetz gestrichen.  
 
Unser zweiter Liberaler Senio-
renkongress „Lust auf Lernen 
in Alter“ war ein riesiger Erfolg.  
Referate wie „Die Lernkompe-
tenz älterer Menschen nicht 
unterschätzen“, „Wissen im Al-
ter hat Zukunft“ oder „Entfalten 
statt Liften“ fesselten ein im 
Plenarsaal breites Publikum.   
 
Wir das Heimrecht überarbei-
tet, das im Zuge der Föderalis-
musreform in die Landeszustän-
digkeit übergegangen ist. Fol-
gende Eckpunkte waren für uns 
dabei leitend: die Sicherung der 
Qualität in den Pflegeeinrich-



 18 

tungen, die Ermöglichung neuer 
Wohnformen, der Abbau von 
Bürokratie, die in der Regel un-
angemeldete Prüfung der Heime 
durch die Heimaufsicht, die 
Vermeidung von Doppelaufsicht 
durch den Medizinischen Dienst  
und die Heimaufsicht und die 
Stärkung der Interessen der 
Heimbewohner bzw. ihrer Ver-
tretungen. Wir haben die Mit-
wirkungsrechte auch Externer in 
Heimgremien befördert. Als ers-
tem Bundesland wird Anfang 
nächsten Jahres in Baden-
Württemberg ein modernes und 
innovationsfreudiges Heimrecht 
in Kraft treten, bei dem der 
Verbraucherschutzgedanke und 
die umfassende Teilhabe ältrer 
Menschen ganz im Vordergrund 
steht.  
 
Im Koalitionsvertrag hatten 
wir verankert: „Allen Men-
schen soll ein Sterben in 
Würde und ohne Schmerzen 
ermöglicht werden. Wir wer-
den uns deshalb weiterhin für 
die Förderung von Hospiz-
diensten und Palliativme-
dizin einsetzen“. Mit dem 
Antrag „Finanzierung der 
Hospizarbeit“ machten wir 
Anfang 2008 auf Finanzie-
rungsmissstände in der Hos-
pizarbeit aufmerksam. Ob-
wohl das Sozialministerium 
den status quo verteidigte, 
konnten wir mit unserer Initi-
ative im Sozialausschuss auch 
die anderen Fraktionen über-
zeugen. Das Sozialministeri-
um wurde aufgefordert auf 
Bundesebene und bei den 
Krankenkassen darauf hinzu-
wirken, dass stationäre Hos-
pizdienste  zukünftig 100 Pro-
zent der Kosten erstattet be-
kommen  statt 90 Prozent wie 
bisher und dafür Sorge zu 
tragen, dass zur Verfügung 

stehende Mittel für die ambu-
lanten zum großen Teil eh-
renamtlich getragenen Hos-
pizdienste durch eine Ände-
rung der Förderkriterien in 
höherem Maße ausgeschöpft 
werden können. Durch viel zu 
restriktive Förderkriterien 
konnten in Baden-
Württemberg jedes Jahr rund 
eine Millionen Euro an För-
dermitteln nicht ausgeschüt-
tet werden. Mittlerweile sich 
das Sozialministerium unsere 
Meinung zu eigen gemacht.  
 
In monatelangen Verhandlun-
gen mit dem Koalitionspartner 
haben wir uns auf die Novellie-
rung des Bestattungsrechts 
geeinigt. So müssen Frühchen in 
Zukunft nicht mehr entsorgt 
werden, sondern können auf 
Wusch der Eltern ein Begräbnis 
erhalten. Für Mitbürger muslimi-
schen Glaubens wird eine Beer-
digung nach ihren Glaubensvor-
stellungen vorsichtig erweitert. 
Eine Liberalisierung des Bestat-
tungsrechts nach europäischem 
Vorbild ließ sich mit dem Koaliti-
onspartner leider nicht durch-
setzen.  
 
Bei allen Reformüberlegungen 
im Gesundheitswesen gilt es zu 
bedenken, was die Gesund-
heitswirtschaft für ein bedeu-
tender Wirtschaftsfaktor ist. 
Dies konnten wir für Baden-
Württemberg mit unseren An-
trag „Gesundheitswirtschaft in 
Baden-Württemberg“ konnten 
wir nachweisen, dass  allein in 
Baden-Württemberg die Ge-
sundheitswirtschaft rund 
450.000 sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsplätzen also 
rund 12 % der gesamten sozial-
versicherungspflichtigen Be-
schäftigung bereit stellt. 
 

Mit dem Antrag „Die Folgen der 
Gesundheitsreform für Baden-
Württemberg“ haben wir die 
Landesregierung veranlasst, 
noch einmal die katastrophalen 
finanziellen und infrastrukturel-
len Auswirkungen des Gesund-
heitsfonds für die Gesundheits-
versorgung in Baden-
Württemberg darzulegen. Ob-
gleich der Ministerpräsident die-
ses Landes der großen Koalition 
mit dem GKV-WSG „Wettbe-
werbstärkungsgesetz“ zuzu-
stimmen bereit war, haben wir 
dies im Bundesrat verhindert. 
Nicht zuletzt mit dem Blick auf 
den schweren finanziellen Scha-
den, den die Gesundheitsre-
form für Versicherte, Menschen 
in Gesundheitsberufen und Ein-
richtungen der Gesundheitswirt-
schaft mit sich bringen wird.  
 
Wir haben dafür gesorgt, dass 
mit der Einführung der Pflege-
stützpunkte in Baden-
Württemberg bereits bewehrte 
Strukturen nicht zerstört wer-
den. Schließlich waren wir es, 
die schon vor Jahren mit den 
IAV-Stellen, den Gedanken der 
Vernetzung aller im Pflegebe-
reich Tätigen und der neutralen 
Beratung der Pflegebedürftigen 
umgesetzt haben.  
 
 

Verkehrspolitik 
 
Im Verkehrsbereich ist unser 
Land auf einen weiteren Ausbau 
der Verkehrsinfrastruktur drin-
gend angewiesen. Das gilt für 
den Bundesfernstraßenbau; das 
gilt aber auch für den Bau von 
Landesstraßen. Wir haben die 
Mittel für den Landesstraßenbau 
deutlich verstärkt; auch im ge-
rade verabschiedeten Haushalt 
sind im Rahmen des Impulspro-
gramms Standort Baden-
Württemberg zusätzliche Mittel 
bereitgestellt worden. Als „Auto-
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land“ sollten wir nicht länger 
zulassen, dass wir vom Bund 
beim Straßenbau gemessen an 
unserer Wirtschaftskraft stief-
mütterlich behandelt werden. 
Deshalb haben wir noch vor 
dem Verkehrsminister als erste 
ein „Straßenbauprogramm 
West“ gefordert. Allerdings hat 
der Koalitionspartner diese For-
derung noch in derselben Ple-
nardebatte aufgegriffen und mit 
Nachdruck weiterverfolgt. Nach 
fast zwanzig Jahren berechtig-
ten Vorrangs für den Aufbau Ost 
muss sich der Bund jetzt wieder 
verstärkt den blühenden Land-
schaften im Westen zuwenden.  
 
Nach langen und zähen Ver-
handlungen und zahlreichen 
Irritationen ist jetzt endlich die 
Bahn frei für Stuttgart 21 und 
die Neubaustrecke nach Ulm. 
Der Bund, das Land, die Stadt 
Stuttgart und die DB AG haben 
eine Vereinbarung über die Rea-
lisierung beider Projekte getrof-
fen. Damit ist die Gefahr ge-
bannt, dass Baden-Württemberg 
auf den Ost-West Verbindungen 
vom internationalen Verkehr 
abgehängt wird. Die Achse Paris 
– Wien wird nun nicht nur über 
die weitgehend fertig gestellte 
Strecke Paris-Saarbrücken-
Frankfurt-Nürnberg-München, 
sondern auch über die Strecke 
Paris-Straßburg-Karlsruhe-
Stuttgart-Ulm-München bedient 
werden. Außerdem werden im 
Regionalverkehr weit über die 
Region Stuttgart deutliche Fahr-
zeitverkürzungen die Bahn att-
raktiver machen. Last but not 
least ist Stuttgart 21 ein Durch-
bruch für die ökologische Ver-
kehrspolitik: Die Bahn wird im 
Vergleich zu Flugzeug und Stra-
ße gestärkt, die vielen Tunnel 
entlasten Hunderttausende vom 
Lärm und die Umnutzung der 
freiwerdenden Bahnstrecken 
reduziert den Flächenverbrauch. 

 
Ebenso bedeutend für das gan-
ze Land ist die Forcierung der 
Planung für den Aus- und Neu-
bau der Rheintalstrecke zwi-
schen Offenburg und Basel. Bei 
der Planung für das dritte und 
vierte Gleis sind Lösungen zu 
finden, die menschen- und um-
weltverträglich zugleich sind. 
Weitere vorrangige Projekte 
beim Ausbau der Schienenwege 
im Land sind der Ausbau und 
die Elektrifizierung der Gäubahn 
und der Südbahn. 
 
Während die Grünen als falsche 
Propheten durchs Land laufen, 
die den Bürgerinnen und Bür-
gern allüberall verkündet haben, 
es käme mit der Kürzung der 
Regionalisierungsmittel durch 
den Bund zu gravierenden An-
gebotseinschränkungen und zu 
umfassenden Streckenstillle-
gungen im ländlichen Raum, 
haben wir den Beweis dafür 
angetreten, dass wir auch mit 
der durch die Kürzungen des 
Bundes gegebenen schwierigen 
Situationen fertig werden konn-
ten.  
 
Insgesamt gilt: Das System des 
Regional- und Nahverkehrs, das 
in den letzten zehn Jahren quali-
tativ und quantitativ erheblich 
ausgebaut worden ist, bleibt im 
Kern unangetastet und wird 
auch in Zukunft weiter ausge-
baut werden können. 

 
Einen sowohl unter wirtschaftli-
chen als auch unter umweltpoli-
tischen Gesichtspunkten unsin-
nigen Bau einer zweiten Start- 
und Landebahn am Stuttgarter 
Flughafen konnten wir verhin-
dern. Dem Ausstieg den Weg 
geebnet hat der fast einstimmi-
ge Beschluss des Landespartei-
tages von Dreikönig 2007. Wir 
haben gemeinsam prognosti-
ziert, dass die Entwicklung im 

Flugverkehr den Ausbau derzeit 
nicht rechtfertigt – und die ent-
wicklung hat uns recht gegeben. 
In der Folge hat die Fraktion als 
Grundlage für die Erstellung 
eines Gegengutachtens einen 
Katalog von 100 Fragen vorge-
legt, dessen Beantwortung das 
zuständige Ministerium mit dem 
vorzeitigen Abbruch des Verfah-
rens offenbar gescheut hat.  
Statt einer einseitigen Fokussie-
rung auf den Stuttgarter Flugha-
fen treten wir nach wie vor für 
ein integriertes Gesamtkonzept 
für die baden-württembergische 
Infrastruktur ein, die sowohl die 
Kapazitäten anderer Flughäfen 
als auch die sinnvolle Nutzung 
bzw. den Ausbau anderer Ver-
kehrsträger in ihre Betrachtun-
gen mit einbezieht. 
 
Zielgerichtet und nachdrücklich 
haben wir uns dafür eingesetzt, 
die Mauterhöhungspläne der 
Bundesregierung zu verhindern. 
Die Anhebung der Mautgebüh-
ren unter den gegebenen Be-
dingungen macht nicht nur ord-
nungspolitisch keinen Sinn, son-
dern ist auch eine kaum tragba-
re Last für die zahlreichen klei-
nen und mittelständischen Spe-
ditions- und Logistikbetriebe im 
Land. Leider ist die Mehrheit im 
Bundesrat unserer Position nicht 
gefolgt. 
 

 
Umweltpolitik 
 
Mit dem Gesetz zur Nutzung 
erneuerbarer Wärmeenergie 
hat das Land eine bundesweite 
Vorreiterrolle eingenommen, um 
nicht nur beim Neubau von 
Wohngebäuden, sondern auch 
im Altbaubestand den Einsatz 
erneuerbarer Energien (oder 
vergleichbar wirksamer bauli-
cher und technischer Maßnah-
men) zu forcieren, die Stan-
dards der Energieeinsparverord-
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nung deutlich zu unterschreiten 
und damit einen nachhaltigen 
Beitrag zum Klimaschutz zu leis-
ten. 
 
Vor allem dem Drängen der FDP 
ist es zu verdanken, dass der 
Landtag die Landesregierung 
verpflichtet hat, die energeti-
sche Sanierung und den Einsatz 
regenerativer Energien auch im 
Bereich der staatlichen Lie-
genschaften, die nicht Wohn-
gebäude sind, im Einklang mit 
den Zielen des Erneuerbare-
Wärme-Gesetzes voranzutrei-
ben. Nach einem ersten Sofort-
programm für die Jahre 2008 
und 2009 im Umfang von 12 
Mio. € werden ab 2010 25 Mio. 
€ pro Jahr zusätzlich für diese 
Zwecke bereitgestellt. Es wird 
damit gerechnet, dass damit bis 
zum Jahr 2030 eine Verringe-
rung der Kohlendioxid-
Emissionen um 43% erreicht 
wird.  rer 
 
Im Grenzbereich zwischen Um-
welt- und Verkehrspolitik haben 
wir eine Reihe von Initiativen 
voranbringen können, z.B. zu-
gunsten einer EU-weiten Ke-
rosinbesteuerung, zur Be-
grenzung des durchschnittlichen 
Flottenverbrauchs von PKW auf 
einen Wert, der eine Begren-
zung des CO2-Ausstoßes auf 
120 g/km ermöglicht, und zu 
einer verursachergerechten Um-
stellung der Kraftfahrzeugbe-
steuerung. 
 
Dem Lärmschutz muss in Zu-
kunft eine deutlich höhere Prio-
rität zukommen. Dies gilt nicht 
nur für die Belastung der Men-
schen durch Lärm, der vom 
Straßenverkehr oder von Flug-
zeugen ausgeht, sondern muss 
genauso für den Ausbau von 
Schienenwegen gelten, z.B. für 
die Planung des 3. und 4. Glei-
ses auf der Rheintalstrecke. 

 
Die Versuche, der Feinstaub-
problematik mit den Mitteln 
der Ausweisung von Umwelt-
zonen Herr zu werden, in de-
nen Fahrverbote für ältere Die-
sel-Kraftfahrzeuge gelten, sind 
ineffizient, nicht verursacherge-
recht, für den Bürger vielfach 
nicht nachvollziehbar und durch 
eine Fülle von Ausnahmerege-
lungen überaus kompliziert. Die 
europa- und bundesrechtlichen 
Rahmenregelungen, die diesen 
Vorschriften zugrunde liegen, 
sind sicher gut gemeint, aber 
nicht gut gemacht.  
 
Wir werden den Hochwasser-
schutz weiterhin mit Vorrang 
vorantreiben. Wir wollen einen 
ökologisch verträglichen Hoch-
wasserschutz; denn nur ein öko-
logisch verträglicher Hochwas-
serschutz ist mittel- und lang-
fristig auch ökonomisch sinnvoll 
und damit nachhaltig. 
 
Im Abfallrecht haben wir mehr 
Wettbewerb eingefordert. Die 
von uns seit langem beanstan-
dete Autarkieverordnung steht 
jetzt auf dem Prüfstand.  
 
 

Agrarpolitik und die 
Entwicklung der länd-
lichen Räume 
 
Ziel der Agrarpolitik muss eine 
flächendeckende Landbe-
wirtschaftung zuallererst zur 
Nahrungsproduktion, aber 
auch zur Energiegewinnung 
und zum Erhalt der Kultur-
landschaft sein. 
 
Es gilt, die Wettbewerbsfä-
higkeit der Landwirtschaft 
durch Angleichung der Stan-
dards innerhalb der EU zu 
verbessern. Gleiche Rahmenbe-
dingungen im globalen Markt 
bei Steuerbe-lastungen und 

Umweltauflagen sind Vorausset-
zungen hierfür. Ein nationales 
Draufsatteln auf EU-Vorschriften 
lehnen wir ab. 
 
Mit der Agrarpolitik des Lan-
des tragen wir dazu bei, den 
Betrieben Planungssicherheit zu 
geben und Investitionsanreize 
zu bieten, die Verarbeitung und 
Vermarktung von land- und 
forstwirtschaftlichen Erzeugnis-
sen zu unterstützen sowie Be-
triebsübernahmen durch Jung-
landwirte zu fördern und ihnen 
Perspektiven zu bieten. 
 
Und wir wollen es den vielen 
Nebenerwerbslandwirten, 
die in landwirtschaftlich benach-
teiligten Gebieten wie im 
Schwarzwald oder auf der Alb 
ihre Dienstleistung zur Pflege 
der Landschaft zur Verfügung 
stellen, ermöglichen, ihre Arbeit 
unter auskömmlichen Bedin-
gungen fortführen zu können. 
 
Ohne dies wäre das Touris-
musland Baden-Württem-
berg nicht das, was es ist. Mit-
tel für Leistungen zur Pflege der 
Kulturlandschaft sind keine Sub-
ventionen, sondern die Bezah-
lung einer Leistung, die am 
Markt über das landwirtschaftli-
che Produkt von unserer Gesell-
schaft nicht bezahlt wird. Sie 
stärken die weichen Standort-
faktoren unseres Landes und 
sind damit Investitionen in die 
Zukunft. 
 
Wir haben im Bereich der Bau-
leitplanung das „Ökokonto“ 
eingerichtet, das praxisnahe 
Lösungen der Naturschutzprob-
lematiken in Bauschen ermög-
licht. Dieses erfolgreiche Kon-
zept werden wir jetzt auf alle 
naturschutzrechtlich relevanten 
Maßnahmen ausdehnen.  
Neben einer vorzeitigen Aufwer-
tung von Naturgütern lässt die 
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Ökokontoregelung so einfachere 
Verfahren, eine Verminderung 
der Konflikte mit den Landnut-
zern und eine Erleichterung bei 
der Suche nach Ersatzmaßnah-
men erwarten.  
 
Der ländliche Raum darf den 
Anschluss an technische Innova-
tionen nicht verlieren. Deshalb 
ist die Verbreitung und Anwen-
dung des Breitbandkabels im 
ländlichen Raum vor allem für 
moderne Dienstleister und Frei-
berufler entscheidende Voraus-
setzung, um zukunftsfähige Ar-
beitsplätze erhalten und schaf-
fen zu können. Mit dem Impuls-
programm Standort Baden-
Württemberg können jetzt 
erstmals Modellprojekte zur 
Breitbandverkabelung im  
ländlichen Raum gefördert wer-
den. 
 
Mit seinen Agrarumwelt-
programmen ist Baden-
Württemberg bundesweit füh-
rend. MEKA und SchALVO  
sind Eckpfeiler unserer Land-
wirtschafts- und Naturschutzpo-
litik. 
  
Wir unterstützen die Belange 
des Verbraucherschutzes und 
setzen uns ein für strengere 
Lebensmittelkontrollen in 
Baden-Württemberg - ohne zu-
sätzliche Aufblähung von Perso-
nal, sondern durch eine bessere 
Steuerung und Koordinierung 
der Lebensmittelüberwachung 
insgesamt.  
 
 


